
Inhalt
Seite

I. Amtlicher Teil

Schule

Verordnung über die Zulassung zur Qualifikationsphase und zum Ablegen 
des Abiturs an Freien Waldorfschulen 
(Abiturprüfungsverordnung – Waldorfschulen – APVO – WA M-V)
GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 223 - 6 - 6 ....................................................................................................................................... 515

Verordnung zum Ablegen des Abiturs für Nichtschüler 
GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 223 - 6 - 7 ....................................................................................................................................... 520 

Verordnung zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in Schulen 
in Mecklenburg-Vorpommern
(Qualitätsentwicklungsverordnung – QualiVO M-V)
GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 223 - 6 - 8 ....................................................................................................................................... 528

Verordnung über die Prüfung und die Anerkennung von Prüfungen 
für Dolmetscher und Übersetzer zum Nachweis der fachlichen Eignung
(Dolmetscherprüfungsverordnung – DolmPrüfVO M-V)
GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 305 - 1 - 4 ....................................................................................................................................... 532 

Zweite Verordnung zur Änderung der Lehrerprüfungsverordnung 2000
Ändert VO vom 7. August 2000
GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 223 - 1 - 28 ..................................................................................................................................... 545

Wissenschaft und Forschung

Sechste Satzung zur Änderung der 
Gemeinsamen Prüfungsordnung für die Diplomstudiengänge 
an der Fachhochschule Stralsund ............................................................................................................................................ 546

Satzung zur Änderung der Gemeinsamen Prüfungsordnung 
für die Bachelor-Studiengänge Elektrotechnik, Informatik, 
Medizininformatik und Biomedizintechnik an der Fachhochschule Stralsund ...................................................................... 547 

Fortsetzung auf S. 514

16. Jahrgang Schwerin, den 15. August Nr. 8/2006

Mecklenburg-Vorpommern
Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

513
A 8970



Seite

Satzung zur Änderung der Gemeinsamen Prüfungsordnung 
für die Master-Studiengänge Elektrotechnik, Informatik, 
Medizininformatik an der Fachhochschule Stralsund ............................................................................................................ 572

Kultur

Erste Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung höherer Archivdienst 
Ändert VO vom 12. März 1999
GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2030 - 4 - 36 ................................................................................................................................... 600

II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibung .............................................................................................................................................................. 600 

Go Ahead. Es ist Dein Kopf.
Der ZNS-Spotwettbewerb zum Thema Prävention & Sicherheit ........................................................................................... 602 

Stellenausschreibung des FWU .............................................................................................................................................. 602 

FWU DVD für den Unterricht ................................................................................................................................................ 603 

514 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern Nr. 8/2006



§ 1
Zulassung zur Qualifikationsphase an 

Freien Waldorfschulen

Voraussetzung für die Zulassung zur Qualifikationsphase an der
Waldorfschule ist der Erwerb des qualifizierten Realschulab-
schlusses gemäß § 6 Abs. 2 der Verordnung über den Erwerb von
Abschlüssen des Sekundarbereiches I an Freien Waldorfschulen
vom 5. April 2006 (Mittl.bl. BM M-V S. 199).

§ 2
Unterricht in der Qualifikationsphase

(1) Die Qualifikationsphase umfasst zwei Schulhalbjahre, die an
die zwölfjährige Schulzeit der Waldorfschulen anschließen. Der
Unterricht wird in vierstündigen und zwei- oder einstündigen
Fächern erteilt. Mindestens die schriftlichen Prüfungsfächer sol-
len vierstündig unterrichtet werden.

(2) In jedem der beiden Schulhalbjahre muss der Unterricht in
den acht Prüfungsfächern nach § 3 Abs. 2 und 3 regelmäßig be-
sucht und der geforderte Leistungsnachweis erbracht werden. Die
Schule stellt sicher, dass die Voraussetzungen für die Zulassung
zur Abiturprüfung in zwei Schulhalbjahren erfüllt werden kön-
nen.

(3) Die Fächer sind folgenden Aufgabenfeldern zugeordnet:

1. sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld (Aufga-
benfeld A),

2. gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld (Aufgabenfeld B),
3. mathematisch-naturwissenschaftliches Aufgabenfeld (Aufga-

benfeld C).

Die Zuordnung der Fächer zu den Aufgabenfeldern richtet sich
nach der Anlage 1; die Fächer Sport und Informatik sind keinem
Aufgabenfeld zugeordnet.

(4) Die zuständige untere Schulaufsichtsbehörde kann den Unter-
richt in der Qualifikationsphase überprüfen und dazu im Einzelfall
Klausuraufgaben stellen und sich Klausuren zur Beurteilung vor-
legen lassen.

(5) Die in der Qualifikationsphase erzielten Noten sind gemäß 
§ 62 Abs. 5 des Schulgesetzes in Punkte umzurechnen.

(6) Die Beurteilung der Mitarbeit im Unterricht und die Bewer-
tung der Klausuren sind entsprechend den Zielen des Unterrichts
und unter Berücksichtigung der Leistungsentwicklung des
Schülers zu einer Benotung zusammenzufassen, in der Regel im
Verhältnis 1:1.

(7) Ist eine Leistungsbewertung aus Gründen, die der Schüler zu
vertreten hat, nicht möglich, so erhält er null Punkte.

§ 3
Prüfungsgegenstände und -verfahren

(1) Gegenstand der Prüfung sind vier schriftliche Prüfungsfächer,
die gegebenenfalls auch zusätzlich mündlich geprüft werden, und
weitere vier Fächer, die nur mündlich geprüft werden.

(2) Die schriftlichen Prüfungsfächer, von denen zwei Fächer auf
erhöhtem Anforderungsniveau geprüft werden, sind

1. Mathematik,
2. Deutsch,
3. eine Fremdsprache oder eine Naturwissenschaft,
4. Geschichte und Politische Bildung.

(3) Die mündlichen Prüfungsfächer sind aus den Gegenstandsbe-
reichen Fremdsprachen, Musik, Kunst und Gestaltung, Geogra-
phie, Philosophie, Sozialkunde, Wirtschaft, Naturwissenschaften,
Informatik und Religion so zu wählen, dass unter Berücksichti-
gung von Absatz 2 mindestens eine Naturwissenschaft und zwei
Fremdsprachen Prüfungsfächer sind.

(4) In höchstens zwei der mündlichen Prüfungsfächer können
nach entsprechender Überprüfung durch die zuständige untere
Schulaufsichtsbehörde an Stelle einer Prüfungsleistung die Halb-
jahresergebnisse aus dem zweiten Schulhalbjahr der Qualifika-
tionsphase eingebracht werden, jedoch nicht in den Fremdspra-
chen. Auf Antrag des Prüflings, bei nicht volljährigen Prüflingen
durch die Erziehungsberechtigten, entscheidet die Prüfungskom-
mission.

(5) Der Vorsitzende der Prüfungskommission kann auf Antrag
angemessene Nachteilsausgleiche für Studierende mit Behinde-
rungen im Zuge von Einzelfallentscheidungen zulassen, dies be-
trifft sowohl die schriftlichen als auch die mündlichen Prüfungs-
teile.
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I. Amtlicher Teil

Verordnung über die Zulassung zur Qualifikationsphase und 
zum Ablegen des Abiturs an Freien Waldorfschulen 

(Abiturprüfungsverordnung – Waldorfschulen – APVO – WA M-V)

Vom 2. August 2006

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 223 - 6 - 6

Aufgrund der §§ 33 und 69 Nr. 3 und 6 des Schulgesetzes vom 13. Februar 2006 (GVOBl. M-V S. 41)1, verordnet das Ministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur:

1 Mittl.bl. BM M-V Sonder-Nr. 2 S. 1



§ 4
Prüfungsgremien

(1) Die Durchführung der gesamten Prüfungen obliegt einer Prü-
fungskommission, deren Vorsitzender von der zuständigen unte-
ren Schulaufsichtsbehörde bestellt wird. Er muss beide Staatsprü-
fungen für ein Lehramt abgelegt haben oder über eine entspre-
chende Lehrbefähigung verfügen und die Lehrbefähigung für die
gymnasiale Oberstufe besitzen. Er soll Schulaufsichtsbeamter
oder Schulleiter sein. Der Prüfungskommission gehören außer-
dem die Vorsitzenden der Fachausschüsse an.

(2) Für Prüfungsvorgänge in den einzelnen Fächern werden
Fachausschüsse gebildet, deren Mitglieder von dem Vorsitzenden
der Prüfungskommission bestellt werden. Der Vorsitzende eines
Fachausschusses sowie die weiteren zwei Mitglieder müssen die
beiden Staatsprüfungen für ein Lehramt abgelegt haben oder über
eine entsprechende Lehrbefähigung verfügen und die Lehrbefähi-
gung für die gymnasiale Oberstufe und für das betreffende Fach
besitzen. Über Ausnahmen bei den weiteren Mitgliedern ent-
scheidet die zuständige untere Schulaufsichtsbehörde.

(3) Entscheidungen der Prüfungskommission und der Fachaus-
schüsse werden mehrheitlich getroffen. Bei Stimmengleichheit
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Stimmenthal-
tung ist nicht zulässig.

§ 5
Zulassung zur Abiturprüfung

(1) Die Zulassung ist bei der zuständigen unteren Schulaufsichts-
behörde (§ 4 Abs. 1 Satz 1) zu beantragen. Über die Zulassung
entscheidet die Prüfungskommission.

(2) Schüler werden zur Prüfung zugelassen, wenn sie regelmäßig
am Unterricht der Qualifikationsphase teilgenommen haben.

§ 6
Schriftliche Abiturprüfung

(1) Die Abiturprüfung findet am Ende des zweiten Halbjahres der
Qualifikationsphase statt.

(2) In der schriftlichen Abiturprüfung haben die Schüler in den
vier Fächern nach § 3 Abs. 2 jeweils eine Klausur zu fertigen.

(3) Die Prüfungsaufgaben werden vom Landesinstitut für Schule
und Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern über die zuständige
untere Schulaufsichtsbehörde gestellt. Im Übrigen gelten für Auf-
gabenstellung, Korrektur und Bewertung, Ablauf der Prüfung,
Protokoll und Urteilsfindung, Täuschungen, andere Unregel-
mäßigkeiten, Rücktritt und Versäumnis, Einsicht in die Prüfungs-
akten und Nachweis über Latein- oder Griechischkenntnisse die
Bestimmungen der Abiturprüfungsverordnung vom 4. Juli 2005
(Mittl.bl. BM M-V S. 668) in der jeweils gültigen Fassung ent-
sprechend.

§ 7
Mündliche Abiturprüfung

(1) Die Prüfungskommission beschließt nach den Ergebnissen
der schriftlichen Prüfung, ob und in welchen Fächern der schrift-
lichen Prüfung ein Prüfling zusätzlich mündlich geprüft wird.

(2) Die Prüfungskommission hat auf schriftlichen Antrag eines
Prüflings eine zusätzliche mündliche Prüfung in bis zu zwei
schriftlichen Prüfungsfächern anzusetzen.

(3) In der mündlichen Prüfung wird der Prüfling neben den Fä-
chern nach den Absätzen 1 und 2 in vier Fächern nach § 3 Abs. 3
geprüft. Findet § 3 Abs. 4 Anwendung, reduziert sich die mündli-
che Prüfung auf zwei Fächer.

(4) Stellt die Prüfungskommission nach dem Ergebnis einer
mündlichen Prüfung fest, dass das Prüfungsziel nicht mehr
erreicht werden kann, so wird die Prüfung abgebrochen und die
Abiturprüfung für nicht bestanden erklärt. Dem Prüfling werden
im Anschluss die wesentlichen Gründe für das Nichtbestehen der
Prüfung mündlich erläutert.

§ 8
Zuhörer

Bei einer mündlichen Prüfung dürfen zuhören:

1. ein Vertreter der Freien Waldorfschulen,
2. jeweils ein Mitglied des Schulelternrates und der Schülerver-

tretung an Freien Waldorfschulen,
3. bis zu zwei Schüler des zwölften Schuljahrgangs der Freien

Waldorfschulen,
4. bis zu zwei Personen, deren Anwesenheit im dienstlichen

Interesse liegt.

Der Prüfling kann verlangen, dass an einer mündlichen Prüfung
keine Personen nach Satz 1 Nr. 2 und 3 teilnehmen. Im Übrigen
ist § 23 Abs. 4 und 5 der Abiturprüfungsverordnung entsprechend
anzuwenden. 

§ 9
Berechnung der Gesamtpunktzahl

(1) Die in den einzelnen Fächern der schriftlichen Prüfung er-
brachten Leistungen werden gemäß § 62 Abs. 5 des Schulgesetzes
in Punkte umgerechnet und wie folgt gewichtet:

1. Die Punktzahlen der beiden Prüfungsfächer mit erhöhtem An-
forderungsniveau werden mit zwölf multipliziert.

2. Die Punktzahlen der beiden weiteren Fächer der schriftlichen
Prüfung werden mit acht multipliziert.

3. Wird in den Fächern der schriftlichen Prüfung ebenfalls
mündlich geprüft, werden die Punktzahlen der schriftlichen
und mündlichen Prüfung in den Prüfungsfächern auf erhöhtem
Anforderungsniveau jeweils mit sechs, in den weiteren Fä-
chern jeweils mit vier multipliziert.

(2) Die in den weiteren vier Fächern der mündlichen Prüfung
erbrachten Leistungen werden gemäß § 62 Abs. 5 des Schulgeset-
zes in Punkte umgerechnet und jeweils mit vier multipliziert.
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(3) Die Gesamtpunktzahl ergibt sich durch Addition der nach den
Absätzen 1 und 2 gewichteten Punktwertungen der Prüfungser-
gebnisse in den Fächern der schriftlichen und mündlichen Prü-
fungsteile.

§ 10
Abschluss der Prüfung

(1) Die Prüfungskommission stellt für jeden Prüfling die Gesamt-
punktzahl für die Prüflinge, die nach Absatz 2 die Prüfung bestan-
den haben, fest. Die Durchschnittsnote wird unter Anwendung der
Anlage 2 festgelegt.

(2) Die Abiturprüfung ist bestanden, wenn

1. keines der acht Prüfungsfächer mit null Punkten bewertet
wurde und

2. in beiden Prüfungsfächern mit erhöhtem Anforderungsniveau
zusammen mindestens 120 Punkte und

3. im Prüfungsteil der schriftlich zu prüfenden Fächer in mindes-
tens zwei Fächern, darunter ein Fach gemäß Nummer 2,
jeweils fünf Punkte einfacher Wertung erreicht wurden und 

4. in den Fächern der schriftlichen Prüfung zusammen mindes-
tens 200 Punkte und

5. im Prüfungsteil der übrigen vier Fächer in mindestens zwei
Fächern, darunter einem Prüfungsfach, jeweils fünf Punkte
einfacher Wertung erreicht wurden und

6. in den Fächern der mündlichen Prüfung insgesamt mindestens
80 Punkte erreicht wurden.

(3) Werden die Voraussetzungen nach Absatz 2 nicht erfüllt, ist
die Abiturprüfung nicht bestanden.

§ 11
Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

(1) Nach bestandener Abiturprüfung erhält der Prüfling das
Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Wer die Abiturprüfung
an Freien Waldorfschulen nicht bestanden hat und die Schule ver-
lässt, erhält ein Abgangszeugnis mit den in den einzelnen Schul-
halbjahren erreichten Leistungsbewertungen.

(2) Eine erfolgreich abgeschlossene Prüfung in Latein und Grie-
chisch wird auf dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife be-
scheinigt.

§ 12
Wiederholung der Abiturprüfung

Hat der Prüfling die Abiturprüfung einmal nicht bestanden, so
kann er diese frühestens nach einem Jahr wiederholen. Prüfungs-
teile der ersten Prüfung werden nicht angerechnet. Die Qualifika-
tionsphase ist zu wiederholen.

§ 13
Schulischer Teil der Fachhochschulreife; Zeugnis

(1) Wer die Qualifikationsphase an Freien Waldorfschulen ohne
bestandene Abiturprüfung verlässt, erhält auf Antrag eine Be-
scheinigung über den schulischen Teil der Fachhochschulreife,
sofern

1. in den vier Halbjahresleistungen auf erhöhtem Anforderungs-
niveau mindestens 40 Punkte in zweifacher Wertung und
dabei in zwei Halbjahresleistungen mindestens je fünf Punkte
in einfacher Wertung und

2. in elf Halbjahresleistungen der anderen Fächer mindestens 
55 Punkte in einfacher Wertung und dabei in sieben dieser
Halbjahresleistungen mindestens je fünf Punkte in einfacher
Wertung

erreicht worden sind. Die §§ 32 und 34 der Abiturprüfungsver-
ordnung sind entsprechend anzuwenden.

(2) Die erreichte Gesamtpunktzahl wird in eine Durchschnittsno-
te nach Anlage 3 umgerechnet.

§ 14
Anlagen

Die Anlagen 1 bis 3 sind Bestandteil dieser Verordnung.

§ 15
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Qualifikationsphase
und zum Ablegen des Abiturs an Freien Waldorfschulen vom 
16. September 2002 (Mittl.bl. BM M-V S. 619) außer Kraft.
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Schwerin, den 2. August 2006

Der Minister 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Prof. Dr. Dr. med. Hans-Robert Metelmann

Mittl.bl. BM M-V 2006 S. 515
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§ 1
Zulassung

(1) Zur Abiturprüfung kann zugelassen werden, wer

1. in dem der Prüfung vorausgegangenen Jahr nicht Schüler der
gymnasialen Oberstufe an einer öffentlichen Schule oder an
einer anerkannten Ersatzschule war und

2. glaubhaft macht, dass er sich angemessen auf die Prüfung vor-
bereitet hat.

(2) Der Antrag auf Zulassung ist bis zum 15. Januar des laufen-
den Schuljahres an die örtlich zuständige untere Schulaufsichts-
behörde (Staatliche Schulämter) zu richten. Dem Antrag sind fol-
gende Unterlagen beizufügen:

1. Geburtsschein oder Geburtsurkunde,

2. kurzer Lebenslauf, der die Daten des Schulbesuchs lückenlos
ausweist,

3. das Abgangszeugnis einer öffentlichen Schule oder einer
Schule in freier Trägerschaft,

4. gegebenenfalls Nachweise über eine erworbene berufliche
Qualifikation im Original oder in beglaubigter Abschrift,

5. eine Erklärung über die Wahl der Fächer gemäß § 3 Abs. 3 
Nr. 4 und Abs. 4,

6. eine Erklärung, aus der hervorgeht, wie sich der Bewerber in
den einzelnen Fächern vorbereitet hat; dabei sind die benutz-
ten Lehrbücher anzugeben; für das Fach Deutsch und die
Fremdsprachen sind einige Schriftwerke zu benennen, die
ganz oder teilweise gelesen oder durchgearbeitet wurden; in
den alten Sprachen sind Angaben über die gelesenen Ab-
schnitte erforderlich. Ferner muss der Bewerber eine Er-
klärung abgeben, dass er in Physik und Chemie die gebräuch-
lichsten Messinstrumente kennen gelernt, die grundlegenden
Versuche gesehen und einfache Übungen durchgeführt hat,

7. eine Erklärung, ob und gegebenenfalls wann und wo der Be-
werber schon einmal die Abiturprüfung für Nichtschüler oder
Teile davon abgelegt hat und ob er sich zu der gleichen Prü-
fung bereits an einer anderen Stelle gemeldet hat.

(3) Über die Zulassung entscheidet die für den Wohnort des
Bewerbers zuständige Schulaufsichtsbehörde durch schriftlichen
Bescheid. Die Zulassung ist nur wirksam für die Schule, an der
der Bewerber zur Prüfung zugelassen worden ist. Die Zulassung
ist zu versagen, wenn der Bewerber

1. bereits zweimal erfolglos die Prüfung zur Erlangung der Hoch-
schulreife abgelegt hat,

2. zur gleichen Prüfung an einer anderen Stelle zugelassen
wurde, diese Prüfung aber noch nicht abgeschlossen hat,

3. keine ausreichende Erklärung über die Fächerwahl abgegeben
hat,

4. eine bestandene Abiturprüfung wiederholen will. 

Eine Ablehnung der Zulassung ist schriftlich zu begründen.

(4) Der Bewerber hat sich beim Antritt der Prüfung und auf Ver-
langen auch während der Prüfung durch seinen Personalausweis
oder Reisepass auszuweisen.

§ 2
Prüfungsgremien

(1) Die Durchführung der gesamten Prüfungen obliegt einer Prü-
fungskommission an einem Gymnasium oder einer Gesamtschule
mit gymnasialer Oberstufe, deren Vorsitzender von der zuständi-
gen Schulaufsichtsbehörde bestellt wird. Er muss beide Staatsprü-
fungen für ein Lehramt abgelegt haben oder über eine entspre-
chende Lehrbefähigung verfügen und die Lehrbefähigung für die
gymnasiale Oberstufe besitzen. Er soll grundsätzlich Schulauf-
sichtsbeamter oder Schulleiter sein. Der Prüfungskommission ge-
hören außerdem die Vorsitzenden der Fachausschüsse an.

(2) Für Prüfungsvorgänge in den einzelnen Fächern werden
Fachausschüsse gebildet, deren Mitglieder von dem Vorsitzenden
der Prüfungskommission bestellt werden. Der Vorsitzende eines
Fachausschusses sowie die weiteren Mitglieder müssen die bei-
den Staatsprüfungen für ein Lehramt abgelegt haben oder über
eine entsprechende Lehrbefähigung verfügen und die Lehrbefähi-
gung für die gymnasiale Oberstufe und für das betreffende Fach
besitzen; über Ausnahmen bei den weiteren Mitgliedern entschei-
det die zuständige Schulaufsichtsbehörde.

(3) Entscheidungen der Prüfungskommission und der Fachaus-
schüsse werden mehrheitlich getroffen. Bei Stimmengleichheit
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Stimmenthal-
tung ist nicht zulässig.

§ 3
Prüfungsgegenstände und -verfahren

(1) Gegenstand der Prüfung sind vier schriftliche Prüfungsfächer,
die gegebenenfalls auch zusätzlich mündlich geprüft werden, und
weitere vier Fächer, die nur mündlich geprüft werden.

Verordnung zum Ablegen des Abiturs für Nichtschüler

Vom 2. August 2006

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 223 - 6 - 7

Aufgrund der §§ 33 und 69 Nr. 3 und 6 des Schulgesetzes vom 13. Februar 2006 (GVOBl. M-V S. 41)1, verordnet das Ministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur:

1 Mittl.bl. BM M-V Sonder-Nr. 2 S. 1



(2) Die zusätzlichen mündlichen Prüfungen werden durch die
Prüfungskommission angesetzt, wenn sonst die Bedingungen zum
Bestehen der Prüfung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 nicht erfüllt
werden können.

(3) Die schriftlichen Prüfungsfächer sind:

1. Deutsch
2. Mathematik
3. Geschichte und Politische Bildung
4. eine Fremdsprache oder eine Naturwissenschaft

(4) Die mündlichen Prüfungsfächer sind aus den Gegenstandsbe-
reichen Fremdsprachen, Musik, Kunst und Gestaltung, Geogra-
phie, Philosophie, Sozialkunde, Wirtschaft, Naturwissenschaften,
Informatik und Religion so zu wählen, dass unter Berücksichti-
gung von Absatz 2 mindestens eine Naturwissenschaft und zwei
Fremdsprachen Prüfungsfächer sind.

(5) An der mündlichen Prüfung der weiteren vier Fächer nach
Absatz 1 kann nur teilnehmen, wer die Prüfung in den schriftli-
chen Prüfungsfächern gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 und 3 bestanden hat.

(6) Für Aufgabenstellung, Korrektur und Bewertung, Gang der
Prüfung, Protokoll und Urteilsfindung, Täuschungen, andere Un-
regelmäßigkeiten, Rücktritt und Versäumnis, Einsicht in die Prü-
fungsakten und Nachweis über Latein- oder Griechischkenntnisse
gelten die Bestimmungen der Verordnung zur Arbeit und zum
Ablegen des Abiturs in der gymnasialen Oberstufe vom 4. Juli
2005 (Mittlbl. BM M-V S. 668, 969, 1010).

§ 4
Berechnung der Gesamtpunktzahl

(1) Die in den einzelnen Fächern der schriftlichen Prüfung er-
brachten Leistungen werden gemäß § 62 Abs. 5 des Schulgesetzes
in Punkte umgerechnet und wie folgt gewichtet:

1. Die Punktzahlen zweier schriftlicher Prüfungsfächer (darunter
entweder Deutsch oder Mathematik) werden mit zwölf multi-
pliziert.

2. Die Punktzahlen der beiden weiteren Fächer der schriftlichen
Prüfung werden mit acht multipliziert.

3. Wird in den Fächern der schriftlichen Prüfung auch mündlich
geprüft, werden die Punktzahlen der schriftlichen und mündli-
chen Prüfung in den Fächern nach Nummer 1 jeweils mit
sechs, in den weiteren Fächern nach Nummer 2 jeweils mit
vier multipliziert.

(2) Die in den weiteren vier Fächern der mündlichen Prüfung
erbrachten Leistungen werden gemäß § 62 Abs. 5 des Schulgeset-
zes in Punkte umgerechnet und jeweils mit vier multipliziert.

(3) Die Gesamtpunktzahl ergibt sich durch Addition der nach den
Absätzen 1 und 2 gewichteten Punktwertungen der Prüfungser-
gebnisse in den Fächern der schriftlichen und mündlichen Prü-
fungsteile.

§ 5
Abschluss der Prüfung

(1) Die Prüfungskommission stellt für jeden Prüfling die Gesamt-
punktzahl und für die Prüflinge, die nach Absatz 2 die Prüfung
bestanden haben, die Durchschnittnote unter Anwendung der An-
lage 1 fest.

(2) Die Abiturprüfung ist bestanden, wenn

1. keines der acht Prüfungsfächer mit null Punkten bewertet
wurde und

2. in den Fächern nach § 4 Abs.1 Nr. 1 zusammen mindestens
120 Punkte und

3. in den vier Fächern der schriftlichen Prüfung zusammen min-
destens 200 Punkte und

4. in den vier Fächern der mündlichen Prüfung insgesamt min-
destens 80 Punkte erreicht wurden.

(3) Werden die Voraussetzungen gemäß Absatz 2 nicht erfüllt, ist
die Abiturprüfung nicht bestanden.

§ 6
Zeugnis und Bescheinigung

Prüflinge, die die Abiturprüfung bestanden haben, erhalten das
Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (Anlagen 2 und 3). Prüf-
linge, die die Abiturprüfung nicht bestanden haben, erhalten eine
Bescheinigung (Anlagen 4 und 5).

§ 7
Wiederholung der Prüfung

Wurde die Nichtschülerprüfung nicht bestanden, so kann sie ein-
mal wiederholt werden. Die Wiederholung ist frühestens nach
einem Jahr im Ganzen möglich.

§ 8
Anlagen

Die Anlagen 1 bis 5 sind Bestandteil dieser Verordnung.

§ 9
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Mit dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung tritt die Verord-
nung zum Ablegen des Abiturs für Nichtschüler an den allgemein
bildenden Schulen vom 14. Mai 1999 (Mittl.bl. BM M-V S. 324)
außer Kraft.
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Der Minister für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur

Prof. Dr. Dr. med. Hans-Robert Metelmann
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Teil 1
Ziel der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung

§ 1
Allgemeines

(1) Im Mittelpunkt der Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche-
rung des Gesamtsystems Schule steht die Weiterentwicklung des
Unterrichts unter Beachtung der Wahrung der Bildungschancen
aller Schüler.

(2) Die Schulen sind zu einer kontinuierlichen und eigenverant-
wortlichen Qualitätsentwicklung auf der Grundlage zu erstellen-
der und fortzuschreibender Schulprogramme verpflichtet.

(3) Die Qualitätsentwicklung wird durch interne und externe
Evaluationen begleitet. Auf der Grundlage der Ergebnisse der
internen und externen Evaluation legen die Schulen gezielte Maß-
nahmen der Schulentwicklung in Ziel- und Handlungsvereinba-
rungen fest (§ 7 Abs. 6).

(4) Für die beruflichen Schulen wird innerhalb von drei Jahren im
Rahmen von § 39a des Schulgesetzes in einem Pilotprojekt zur
Entwicklung Regionaler Beruflicher Bildungszentren ein adäqua-
tes System der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung er-
probt, das von den nachfolgenden Regelungen der Verordnung
abweichen kann.

Teil 2
Arbeit mit Schulprogrammen

§ 2
Grundsätze und Inhalte

(1) Die Entwicklung des Schulprogramms und seine Fortschrei-
bung sind zentrale Bestandteile der Qualitätsentwicklung und
Qualitätssicherung in der Schule. Die Arbeit mit einem Schulpro-
gramm setzt eine regelmäßige Analyse hinsichtlich der erreichten
Ziele bei der Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrags an
der Schule voraus.

(2) Im Zentrum dieser Analyse stehen der Unterricht, seine
Ergebnisse, individuelle Fördermaßnahmen und die Zusammen-
arbeit innerhalb des Schulkollegiums sowie mit Schülern und
deren Erziehungsberechtigten. Dabei sind die Bildungs- und Er-
ziehungsziele, die innerhalb und außerhalb des Unterrichts ihre
Umsetzung finden, umfassend zu berücksichtigen.

(3) An der Schule sind abrechenbare Ziele zu vereinbaren, Wege
zu deren Erreichung aufzuzeigen und mit konkreten Verantwort-
lichkeiten zu untersetzen sowie Verfahren für die regelmäßige
Überprüfung, Bewertung und Fortschreibung der Ziele festzule-
gen. Dazu gehören auch Maßnahmen der internen und externen
Evaluation. Im Prozess der Schulprogrammarbeit sind insbeson-
dere folgende Aspekte zu berücksichtigen:

1. Unterricht 
– Die Bildungs- und Erziehungsarbeit steht im Zentrum des

Schulprogramms. 
– Die individuelle Förderung der Schüler ist eine Schwer-

punktaufgabe.
– Auf der Grundlage der Bildungsstandards und der Rahmen-

pläne entwickelt die Schule einen schulinternen Lehrplan.
– Die Ergebnisse von Vergleichsarbeiten und von zentralen

Prüfungen sind schul-, klassen- und schülerbezogen auszu-
werten und Konsequenzen für die Unterrichtsentwicklung
sind festzulegen.

2. Lehrerprofessionalität und Personalentwicklung
– Maßnahmen zur Personalentwicklung bzw. zur Verände-

rung der Organisation sind auf die Verbesserung der Unter-
richtsqualität auszurichten. 

– An der Schule ist ein Fortbildungsplan, der sowohl die
schulinterne als auch die individuelle Fortbildung der Lehr-
kräfte berücksichtigt, zu erarbeiten.

– Zur Erreichung der Zielstellung soll die Schulleitung mit
jeder Lehrkraft und jedem pädagogischen Mitarbeiter in Per-
sonalgesprächen persönliche Ziele vereinbaren und überprü-
fen.

3. Schulkultur und Schulklima
– Das besondere Profil der Schule soll im Schulprogramm

hinreichende Berücksichtigung finden.
– Alle an Schule Beteiligten (Kollegium, Schüler, Erzie-

hungsberechtigte, Schulträger und außerschulische Partner)
sind in die Umsetzung, Überprüfung und Fortschreibung
einzubeziehen.

– Es sind Vereinbarungen für schulinterne kooperative Ar-
beitsstrukturen zu entwickeln.

§ 3
Schulleitungen und Steuergruppen

(1) Entsprechend ihrer in § 101 des Schulgesetzes festgelegten
Gesamtverantwortung für die Schule tragen die Schulleiter beson-
dere Verantwortung für den Prozess der Schulprogrammarbeit.
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GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 223 - 6 - 8

Aufgrund des § 39a Abs. 6 des Schulgesetzes vom 13. Februar 2006 (GVOBl. M-V S. 41)1 verordnet das Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur:
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(2) An jeder Schule ist eine Steuergruppe durch den Schulleiter
zu berufen, die aus Vertretern der Schulleitung und des Kolle-
giums besteht. Sie kann durch Schüler- und Elternvertreter erwei-
tert werden. Die Steuergruppe befördert den Kommunikations-
und Kooperationsprozess an der Schule, initiiert eine gründliche
Analyse des erreichten Entwicklungsstandes und koordiniert die
Erarbeitung des Schulprogramms sowie die interne Evaluation. 

§ 4
Entscheidung und Genehmigung

Die zuständige Schulaufsichtsbehörde überprüft und genehmigt
das Schulprogramm gemäß § 39 a Abs. 2 des Schulgesetzes auf
der Grundlage von Hinweisen der obersten Schulaufsichtsbehör-
de und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der externen Eva-
luation.

Teil 3
Evaluation von Schulen

§ 5
Grundsätze und Inhalte

(1) Im Mittelpunkt der Schulentwicklung stehen Unterrichts-,
Personal- und Organisationsentwicklung. Die Eigenverantwor-
tung der Schule für diese Prozesse schließt die offene Diskussion
und Meinungsbildung über die in diesem Zusammenhang ange-
strebten Ziele sowie die Transparenz und Offenlegung hinsicht-
lich der erreichten Ergebnisse ein. 

(2) Für die Bewertung des schulspezifischen Entwicklungspro-
zesses und seiner Ergebnisse werden einheitliche Kriterien, das
Leitbild von guter Schule (Handbuch „Gute Schule – Externe
Evaluation von Schulen in Mecklenburg-Vorpommern“) sowie
Verfahren der Standardsicherung zugrunde gelegt. Damit verbun-
den ist die Verpflichtung der Schulen zur stärkeren Rechen-
schaftslegung im Rahmen der internen und externen Evaluation. 

(3) Für die schulinterne Entwicklung erarbeiten die Schulen ein
Schulprogramm, das regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisie-
ren ist. Die interne Evaluation richtet sich auf den Unterricht als
Kernaufgabe der Schule, auf das Schulleben und das gesamte
Umfeld der Schule. Interne und externe Evaluation ergänzen sich
zu einer systematischen Bestandsaufnahme der Schule.

(4) Die externe Evaluation soll die Entwicklung und Fortschrei-
bung der Schulprogrammarbeit unterstützen. Sie umfasst folgen-
de Zielstellungen: 

– datengestützte Bewertung der Qualität von Unterricht und
Erziehung, 

– Schul- und Personalmanagement auf der Grundlage eines trans-
parenten Kanons von Qualitätsmerkmalen und -indikatoren,

– Unterstützung der schulischen Qualitätsentwicklung,
– Förderung des innerschulischen Diskussions- und Entwick-

lungsprozesses durch den Evaluationsbericht sowie durch Ziel-
vereinbarungen mit der Schulaufsicht,

– Erhöhung der Verbindlichkeit der im Schulprogramm be-
schlossenen Maßnahmen,

– Gewinnung vergleichbarer Daten und Informationen aus inter-
nationalen und nationalen Schulleistungsuntersuchungen, die
als Steuerungswissen in Entscheidungen zur Weiterentwick-
lung der Schulen einfließen.

§ 6
Durchführung der internen Evaluation

(1) Jede Schule ist zur internen Evaluation auf der Grundlage der
in § 2 festgelegten Grundsätze und Inhalte verpflichtet.

(2) Die interne Evaluation erfolgt auf der Grundlage der in § 7
Abs. 3 festgelegten Qualitätsbereiche, die auch für die externe
Evaluation gelten.

(3) Für die interne Evaluation können von den Schulen auch die
Instrumente genutzt werden, die im Rahmen der externen Evalua-
tion Verwendung finden.

(4) Die Ergebnisse der internen Evaluation dienen ausschließlich
der internen Arbeit zur Weiterentwicklung der Schulprogrammar-
beit.

(5) Der Schulleiter sichert im Rahmen seiner Gesamtverantwor-
tung, dass die Ergebnisse der internen und externen Evaluation
durch gezielte Maßnahmen zur Verbesserung des Unterrichts und
zur Schulentwicklung beitragen.

§ 7
Durchführung der externen Evaluation

(1) Die externe Evaluation wird von Evaluationsteams durchge-
führt, die jeweils aus einem Vertreter des Landesinstituts für Schu-
le und Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern, einem Schulrat,
der nicht für die zu evaluierende Schule zuständig ist und einem
Schulleiter einer anderen Schule bestehen. Die Teams werden
schulamtsbezogen eingesetzt. Die Leitung des jeweiligen Evalua-
tionsteams übernimmt der Vertreter des Landesinstituts für Schu-
le und Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern. 

(2) Die Schulräte und Schulleiter werden durch die Leiter der
Staatlichen Schulämter in das Evaluationsteam berufen. Der
Direktor des Landesinstituts für Schule und Ausbildung Mecklen-
burg-Vorpommern beruft die Vertreter des Landesinstituts. 

(3) Folgende Qualitätsbereiche werden durch die externe Evalua-
tion evaluiert: 

– die Ergebnisse der Schule,
– der Unterricht,
– die Lehrerprofessionalität und die Personalentwicklung,
– das Schulmanagement,
– die Ziele und Strategien der Qualitätsentwicklung sowie
– die Schulkultur und das Schulklima.

(4) Der Leiter des Staatlichen Schulamtes benennt in Abstim-
mung mit dem Evaluationsteam die zu evaluierenden Schulen.
Abweichend davon kann die oberste Schulaufsichtsbehörde die
Auswahl der zu evaluierenden Schulen per Losentscheidung bzw.
im Wege der freiwilligen Bewerbung von Schulen regeln. Acht
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Wochen vor der externen Evaluation wird die Schule durch den
Leiter des Evaluationsteams über die Vorbereitung, Durchfüh-
rung und den Inhalt informiert. Die externe Evaluation läuft wie
folgt ab:

– Auswahl und Information der Schulen,
– Vorbesprechung in der Schule und Anforderung der erforderli-

chen Dokumente,
– Durchführung des Schulbesuchs und Interviews mit der Schul-

leitung, Lehrkräften, Erziehungsberechtigten und Schülern,
– Zusendung des Evaluationsberichts an die Schule,
– die Schule erhält Gelegenheit zur Stellungnahme,
– die Stellungnahme der Schule wird dem Bericht als Ergänzung

beigefügt.

(5) Der Leiter des Evaluationsteams erstellt in Abstimmung mit
dem Team für die jeweilige Schule den Bericht über die Ergeb-
nisse der externen Evaluation. Der mit der Schule abgestimmte
Bericht wird der Schulleitung, der Schulaufsicht und dem Lan-
desinstitut für Schule und Ausbildung Mecklenburg-Vorpom-
mern übergeben. Die Schule gibt den endgültigen Bericht der
Schulkonferenz und dem Schulträger zur Kenntnis.

(6) Auf der Grundlage des Evaluationsberichts legt die Schule
abrechenbare Maßnahmen, insbesondere zur Weiterentwicklung
des Unterrichts, fest. Zur Umsetzung der Maßnahmen werden
Ziel- und Handlungsvereinbarungen zwischen dem Schulleiter
sowie dem für die Schule zuständigen Schulrat und gegebenen-
falls mit dem Schulträger abgeschlossen.

Teil 4
Vergleichsarbeiten

§ 8
Grundsätze und Inhalte

(1) Zentrale Vergleichsarbeiten, die der Qualitätsentwicklung
und Qualitätssicherung der schulischen Arbeit dienen, überprüfen
die langfristig erworbenen Kompetenzen der Schüler. Die Aufga-
ben der Vergleichsarbeiten orientieren sich an den in den Bil-
dungsstandards und Rahmenplänen beschriebenen Zielen. 

(2) Sie unterstützen die Lehrkräfte dabei, die Leistungen ihrer
Schüler an bundesweit geltenden Bildungsstandards zu messen
und eine schulübergreifende Standortbestimmung der erreichten
Leistungen vorzunehmen. 

(3) Die Ergebnisse geben Hinweise auf den Forder- und Förder-
bedarf der Lerngruppen oder einzelner Schüler. Sie sind damit
Grundlage für die Weiterentwicklung des Unterrichts. Nehmen
die Schüler einer Klasse der zu testenden Jahrgangsstufe an einer
Vergleichsarbeit teil, kann diese in den weiterführenden Schulen
eine Klassenarbeit ersetzen. Die Entscheidung darüber trifft die
Lehrerkonferenz nach § 77 des Schulgesetzes.

§ 9
Durchführung

(1) Die Vergleichsarbeiten werden in den Fächern durchgeführt,
für die die Kultusministerkonferenz bundesweit geltende Bil-
dungsstandards verabschiedet hat.

(2) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur legt
jeweils für ein Schuljahr die Jahrgangsstufen, Fächer und Termi-
ne der Vergleichsarbeiten fest. Die Aufgaben werden den Schulen
durch Dienstpost oder über das Internet zugänglich gemacht.
Schulleitung und Lehrkräfte, die Kenntnis von den Aufgaben
erlangen, sind bis zur Durchführung der Vergleichsarbeiten zur
Verschwiegenheit verpflichtet. Dies gilt gleichermaßen für die
Auswahl von Aufgaben aus einem Pool.

§ 10
Umgang mit Ergebnissen

(1) Die Schulen werten die Schülerarbeiten mit Hilfe von vorge-
gebenen Auswertungsanleitungen aus. Neben den Lehrkräften,
die in den betroffenen Schülergruppen unterrichten, können daran
weitere Lehrkräfte beteiligt werden. Die Schulen vergleichen
nach Auswertung der Schülerarbeiten die Ergebnisse der beteilig-
ten Klassen und der Schule mit den Ergebnissen, die im Landes-
durchschnitt in den jeweiligen Schulformen erreicht wurden (Re-
ferenzwerte).

(2) Die Lehrkräfte geben den einzelnen Schülern ihre Ergebnisse
bekannt. Die Erziehungsberechtigten werden durch die Lehrkräf-
te über die Ergebnisse ihres Kindes, das Ergebnis der Klasse, die
ihr Kind besucht sowie das Ergebnis der Schule informiert. 

(3) In den Fachkonferenzen und der Lehrerkonferenz werden die
Ergebnisse beraten und Konsequenzen für die schulische Arbeit
festgelegt.

(4) Der Schulleiter berichtet in der Schulkonferenz unter Berück-
sichtigung der Referenzwerte über die Ergebnisse der beteiligten
Klassen und der Schule sowie über die Konsequenzen für die
schulische Arbeit.

(5) Die Schulen stellen der Schulaufsicht ihre Ergebnisse zur
Verfügung und berichten dieser über die Konsequenzen für die
schulische Arbeit. 

(6) Die Ergebnisse der einzelnen Schulen werden in einer Daten-
bank im Landesinstitut für Schule und Ausbildung unter Berück-
sichtigung der datenschutzrechtlichen Regelungen zentral erfasst
und für schulübergreifende Auswertungen herangezogen.

(7) Die Aufgabenhefte der Schüler verbleiben nach Durch-
führung der Vergleichsarbeiten in der Schule und werden von der
Schule bis zum Ende des Schulhalbjahres aufbewahrt. Aufgaben-
hefte der Fächer, in denen ausschließlich Aufgaben zentral ge-
stellt wurden, erhalten die Schüler zurück. Hefte, die Aufgaben
aus einem Aufgabenpool enthalten, werden vernichtet.

530 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern Nr. 8/2006



§ 11
Aufgabenerprobung und zentrale Stichprobe

(1) Neu entwickelte Aufgaben werden zunächst von ausgewähl-
ten Schulen erprobt.

(2) Für die landesweite Auswertung sowie die Ermittlung der
Referenzwerte werden die Ergebnisse einer zentralen Stichprobe
der Schulen erfasst und analysiert. 

(3) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur be-
stimmt im Rahmen einer Zufallsauswahl die Schulen für die Auf-
gabenerprobung und die zentrale Stichprobe. 

(4) Die ausgewählten Schulen sind zur Teilnahme an der Aufga-
benerprobung und den zentralen Stichproben verpflichtet. Auf
Veranlassung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und
Kultur können zusätzliche Befragungen der Schulleitungen, Lehr-
kräfte, Schüler und der Erziehungsberechtigten durchgeführt wer-
den.

Teil 5
Begleitung der Schulen

§ 12
Unterstützungssysteme

Die Schulaufsicht, das Landesinstitut für Schule und Ausbildung
Mecklenburg-Vorpommern sowie Fachberater und Schulberater
unterstützen und begleiten die Schulen im Prozess der Schulent-
wicklung. In Dienstberatungen der Staatlichen Schulämter mit
den Schulleitern sind die Schulprogrammarbeit sowie die interne
und externe Evaluation zu thematisieren. Den Schulleitern ist die
Möglichkeit einzuräumen, die Ergebnisse ihrer Arbeit vorzustel-
len und in einen Erfahrungsaustausch zu treten.

Teil 6
Schlussbestimmungen

§ 13
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am 2. August 2006 in Kraft und am 31. De-
zember 2011 außer Kraft.
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§ 1
Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt das Prüfungsverfahren und die Anerken-
nung von Prüfungen zur Feststellung der fachlichen Eignung in
sonstiger Weise für Dolmetscher, Übersetzer und Gebärden-
sprachdolmetscher gemäß § 4 Abs. 2 des Dolmetschergesetzes.

§ 2
Arten der Prüfung

(1) Zum Nachweis der fachlichen Eignung für die Sprachüber-
tragung für gerichtliche und behördliche Zwecke können folgen-
de Prüfungen abgelegt werden:

1. Übersetzerprüfung zur schriftlichen Sprachübertragung,

2. Dolmetscherprüfung einschließlich Übersetzerprüfung zur
mündlichen und schriftlichen Sprachübertragung, 

3. Teilprüfung für Dolmetscher nach bestandener Übersetzer-
prüfung,

4. weitere Teilprüfungen, sofern dies für die Feststellung der
Gleichwertigkeit von Prüfungen gemäß § 19 Abs. 1 erforder-
lich ist.

(2) Die Prüfung kann in allen modernen Sprachen, für die eine
Prüfungskommission gebildet wurde, mit Deutsch als korrespon-
dierender Sprache abgelegt werden. Die Prüfung kann innerhalb
eines Prüfungszyklus jeweils nur in einer Fremdsprache und nur
in einem Fachgebiet abgelegt werden.

(3) Die Prüfung kann in den nachstehend genannten Fachgebieten
abgelegt werden:

1. Wirtschaft,

2. Rechtswesen,

3. Technik,

4. Naturwissenschaften einschließlich Medizin,

5. Geisteswissenschaften und

6. Sozialwissenschaften.

(4) Soll die Dolmetscherprüfung in derselben Sprache und dem-
selben Fachgebiet abgelegt werden wie die Übersetzerprüfung,
kann sie auch nach Bestehen der Übersetzerprüfung zu einem spä-
teren Termin abgelegt werden. In diesem Fall ist nur noch der
zusätzliche mündliche Teil der Dolmetscherprüfung gemäß § 12
Abs. 3 abzulegen.
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Verordnung über die Prüfung und die Anerkennung von Prüfungen 
für Dolmetscher und Übersetzer zum Nachweis der fachlichen Eignung 

(Dolmetscherprüfungsverordnung – DolmPrüfVO M-V)*

Vom 15. Juni 2006

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 305 - 1 - 4

Aufgrund des § 4 Abs. 2 des Dolmetschergesetzes vom 6. Januar 1993 (GVOBl. M-V S. 2) verordnet das Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur im Einvernehmen mit dem Justizministerium und aufgrund des § 2 Abs. 1 und 2 des Landesverwaltungskos-
tengesetzes vom 4. Oktober 1991 (GVOBl. M-V S. 366, 435), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 19. Dezember 2005 (GVOBl.
M-V S. 634) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur im Einvernehmen mit dem Innen-
ministerium und dem Finanzministerium:
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(5) Sofern die Zahl der Bewerber die Durchführung der Prüfung
gemäß Absatz 1 nicht rechtfertigen, kann die Prüfung auf Ent-
scheid des Prüfungsamtes in einem anderen Land der Bundesre-
publik Deutschland abgelegt werden. Dies betrifft die Sprachen,
für die keine Prüfer zur Verfügung stehen. Gemäß § 19 stellt das
Prüfungsamt nach bestandener Prüfung die Gleichwertigkeit fest.

(6) Wer die Prüfung bestanden hat, ist berechtigt die Berufsbe-
zeichnung „Staatlich geprüfte Übersetzerin“ oder „Staatlich
geprüfter Übersetzer“ oder „Staatlich geprüfte Dolmetscherin“
oder „Staatlich geprüfter Dolmetscher“ zu führen.

(7) Die Prüfung ist nicht öffentlich.

§ 3
Prüfungsamt

Für die staatliche Prüfung von Dolmetschern und Übersetzern
besteht ein „Prüfungsamt für Dolmetscher und Übersetzer“, im
Folgenden Prüfungsamt genannt. Das Prüfungsamt wird im Lan-
desinstitut für Schule und Ausbildung Mecklenburg-Vorpom-
mern bei dessen Struktureinheit „Lehrerprüfungsamt Mecklen-
burg-Vorpommern“ eingerichtet. Der Leiter des Lehrerprüfungs-
amtes ist gleichzeitig Leiter des Prüfungsamtes.

§ 4
Ort und Zeit der Prüfung

(1) Die Prüfung findet in der Regel einmal jährlich statt, sofern
eine angemessene Zahl von Bewerbern zur Prüfung zugelassen
wurde.

(2) Ort und Zeit der Prüfung werden vom Leiter des Prüfungsam-
tes festgelegt und den Prüflingen vier Wochen vor Beginn der
Prüfung schriftlich mitgeteilt.

§ 5
Zulassungsvoraussetzungen

Zur Prüfung kann nur zugelassen werden, wer 

1. den Realschulabschluss oder einen gleichwertigen Bildungs-
abschluss nachweist,

2. eine berufsqualifizierende staatlich anerkannte Ausbildung
als Übersetzer oder Dolmetscher in der zu prüfenden Sprache
oder eine einschlägige Berufserfahrung als Übersetzer oder
Dolmetscher, die einer mindestens dreijährigen hauptberufli-
chen Tätigkeit entspricht, nachweist,

3. sich nicht innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Meldung zur
Prüfung zweimal erfolglos einer gleichartigen Prüfung unter-
zogen hat,

4. nicht zu einer gleichwertigen oder gleichartigen Prüfung
zugelassen ist oder eine solche bereits abgeschlossen hat,

5. die Prüfungsgebühr in voller Höhe entrichtet hat.

§ 6
Antrag auf Zulassung

(1) Der Antrag ist schriftlich jeweils in der Zeit vom 15. August
bis zum 15. September eines jeden Jahres an das Prüfungsamt zu
richten; ihm sind beizufügen: 

1. ein ausführlicher handgeschriebener (nicht tabellarischer)
Lebenslauf in deutscher Sprache,

2. Abschriften der Abschluss- oder Abgangszeugnisse der be-
suchten Schulen,

3. fremdsprachliche Zeugnisse,

4. Gleichstellungsbescheinigung bei Schulabschluss im Aus-
land,

5. Nachweis über die Vorbereitung auf die Prüfung, Berufsaus-
bildung und Berufstätigkeit als Übersetzer oder Dolmetscher,

6. eine Erklärung darüber, wann, wo und mit welchem Ergebnis
sich der Bewerber zu einer Staatlichen Prüfung als Übersetzer
oder Dolmetscher gemeldet oder sich dieser Prüfung unterzo-
gen hat,

7. ein Lichtbild neueren Datums (nicht älter als drei Monate)

8. sowie Angaben zur Sprache und des Fachgebietes, in dem die
Prüfung abgelegt werden soll.

(2) Die in Absatz 1 Nr. 2 bis 6 genannten Unterlagen werden nur
anerkannt, wenn sie in amtlich beglaubigter Abschrift oder in amt-
lich beglaubigter Fotokopie des Originals sowie fremdsprachliche
Unterlagen zusätzlich in beglaubigter deutscher Übersetzung vor-
gelegt werden.

§ 7
Entscheidung über die Zulassung

(1) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet das Prüfungsamt.
Die Bewerber werden bis spätestens vier Wochen vor Beginn der
schriftlichen Prüfung über die Entscheidung informiert. Eine
Ablehnung ist zu begründen.

(2) Die Zulassung ist insbesondere zu versagen, wenn die Zulas-
sungsvoraussetzungen (§ 5) nicht gegeben sind, die Antragsunter-
lagen unvollständig sind oder der Antragstermin (§ 6) überschrit-
ten wurde.

§ 8
Prüfungsausschuss, Prüfungskommissionen

(1) Für die Durchführung der Prüfungen wird beim Prüfungsamt
ein Prüfungsausschuss gebildet. Diesem gehören an:

1. als Vorsitzender ein Vertreter oder Beauftragter des Prü-
fungsamtes und

2. mindestens zwei weitere vom Prüfungsamt berufene Mitglie-
der, von denen einer ein öffentlich bestellter und allgemein 
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beeidigter Dolmetscher ist. Für die Bestellung dieses Mitglie-
des hat der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern im
Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e. V. ein
Vorschlagsrecht.

(2) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt für die ord-
nungsgemäße Durchführung der schriftlichen und der mündlichen
Prüfungen sowie für die Feststellung des Prüfungsergebnisses.

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind bei ihrer Tätig-
keit als Prüfer unabhängig. Sie sind zur Amtsverschwiegenheit
über alle Prüfungsangelegenheiten verpflichtet und bei ihrer
Berufung nach Absatz 9 zu belehren.

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens
zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind. Der Prüfungsaus-
schuss entscheidet mit einfacher Mehrheit; bei Stimmengleichheit
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

(5) Für die einzelnen Prüfungen bildet der Prüfungsausschuss die
erforderlichen Prüfungskommissionen. Jeder Prüfungskommissi-
on gehören an:

1. der Vorsitzende oder ein von ihm bestimmtes Mitglied des
Prüfungsausschusses als Leiter,

2. zwei Mitglieder, die die jeweilige Prüfungssprache beherr-
schen müssen und 

a) eine Prüfung als Übersetzer oder Dolmetscher in der
jeweiligen Sprache abgelegt haben und

b) eine mehrjährige berufliche Tätigkeit in diesen Bereichen
nachweisen können oder

c) an einer Universität in Forschung und Lehre der jeweili-
gen Prüfungssprache tätig sind.

(6) Die Prüfungskommissionen entscheiden im Rahmen der
mündlichen Prüfung mit Stimmenmehrheit; Stimmenthaltung ist
unzulässig. 

(7) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann an allen Prü-
fungen und Beratungen der Prüfungskommissionen teilnehmen.

(8) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses wird vom Leiter
des Prüfungsamtes für die Dauer von drei Jahren berufen.

(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die Mitglieder
der Prüfungskommissionen werden von dem Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses für die Dauer von drei Jahren berufen. Eine
Wiederberufung ist möglich.

§ 9
Allgemeine Prüfungsanforderungen

(1) Der Prüfungsteilnehmer hat sich zu jedem Prüfungsteil durch
Pass oder Personalausweis auszuweisen.

(2) Jede Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem
mündlichen Teil.

(3) In der Prüfung muss der Bewerber nachweisen, dass er die
sprachlichen und fachlichen Kenntnisse sowie die persönliche
Eignung besitzt, die für die zuverlässige Ausübung der Tätigkeit
eines Dolmetschers oder eines Übersetzers für gerichtliche und
behördliche Zwecke erforderlich sind. Dazu gehören neben einer
fundierten Allgemeinbildung gute Kenntnisse der staatlichen Ein-
richtungen, der Rechtsordnung sowie der geschichtlichen, geo-
graphischen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Ver-
hältnisse des deutschen Sprachraumes und des Sprachraumes der
Fremdsprache sowie die Vertrautheit mit den einschlägigen
sprachlichen und fachlichen Hilfsmitteln.

§ 10
Besondere Prüfungsanforderungen

(1) In den Prüfungen werden im Einzelnen verlangt:

1. beim Übersetzer: 

Sichere mündliche und schriftliche Beherrschung der deut-
schen Sprache und der Fremdsprache in Grammatik, Lexik,
Idiomatik, Stilistik und Orthographie, Gewandtheit im schrift-
lichen Ausdruck und Sicherheit in Aussprache und Intonation,
Anpassungsfähigkeit an den jeweiligen Text und seine
Sprachform, die Befähigung, mögliche sachliche Missver-
ständnisse und Fehldeutungen vorauszusehen und durch eine
entsprechende Übersetzung zu verhindern.

2. beim Dolmetscher zusätzlich zu den in Nummer 1 genannten
Anforderungen:

Gewandtheit im mündlichen Ausdruck, rasche Auffassungs-
gabe, gutes Gedächtnis, Konzentrationsfähigkeit und Einfüh-
lungsvermögen, die Befähigung, mögliche Missverständnisse
und Fehldeutungen vorauszusehen und bei der Wiedergabe zu
vermeiden, gewandtes und sicheres Auftreten, Vertrautheit
mit den praktischen Anforderungen und Gepflogenheiten der
Dolmetschertätigkeit.

(2) In sämtlichen Prüfungen werden darüber hinaus vertiefte
sprachliche und fachliche Kenntnisse in dem gewählten Fachge-
biet verlangt.

§ 11
Schriftliche Prüfung

(1) In der schriftlichen Prüfung für Übersetzer sowie Übersetzer
und Dolmetscher sind folgende Aufgaben zu lösen:

1. Aufsatz in der Fremdsprache über ein landeskundliches
Thema des Sprachraumes der Sprache, die geprüft wird,
wobei drei Themen zur Wahl gestellt werden; ist die zu prü-
fende Sprache die Muttersprache, ein Aufsatz in der deut-
schen Sprache über eines von drei zur Wahl gestellten The-
men zur deutschen Landeskunde, 
Bearbeitungszeit: 180 Minuten;

2. Übersetzung eines anspruchsvollen Textes allgemeiner Art
aus der Fremdsprache in die deutsche Sprache. Die Textlänge
ist so zu wählen, dass die deutsche Übersetzung etwa 25 Zei-
len (zirka 60 Anschläge pro Zeile) ergibt, 
Bearbeitungszeit: 75 Minuten;
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3. Übersetzung eines anspruchsvollen Textes allgemeiner Art
von etwa 25 Zeilen (zirka 60 Anschläge pro Zeile) aus der
deutschen Sprache in die Fremdsprache, 
Bearbeitungszeit: 75 Minuten;

4. Übersetzung eines dem Fachgebiet entnommenen anspruchs-
vollen Textes aus der Fremdsprache in die deutsche Sprache.
Die Textlänge ist so zu wählen, dass die deutsche Überset-
zung etwa 30 Zeilen (zirka 60 Anschläge pro Zeile) ergibt, 
Bearbeitungszeit: 90 Minuten;

5. Übersetzung eines dem Fachgebiet entnommenen anspruchs-
vollen Textes von etwa 30 Zeilen (zirka 60 Anschläge pro
Zeile) aus der deutschen Sprache in die Fremdsprache, 
Bearbeitungszeit: 90 Minuten;

6. anspruchsvolle Aufgabe aus der deutschen Gerichts- und
Behördenterminologie in Deutsch bei Wahl der möglichen
Fachgebiete außer Rechtswesen von etwa 15 Zeilen (zirka 60
Anschläge pro Zeile), 
Bearbeitungszeit: 30 Minuten.

(2) Gehen die fachlichen oder fachterminologischen Anforderun-
gen in den unter Absatz 1 Nr. 4 und 5 genannten Arbeiten wesent-
lich über den fachlichen Grundwortschatz hinaus, ist ein Wörter-
buch nach Wahl des Prüfungsteilnehmers zugelassen. Bei den
übrigen Aufgaben sind keine Hilfsmittel zulässig. Bei allen Teil-
aufgaben kann die Übersetzung einzelner Begriffe oder Termini
als Fußnote angegeben werden.

(3) Hat der Prüfungsteilnehmer bereits eine Übersetzer- oder Dol-
metscherprüfung bestanden und legt er eine weitere Prüfung zum
unmittelbar darauf folgenden Termin ab, so kann die in der ersten
Prüfung gemäß Absatz 1 Nr. 6 erzielte Leistung auf Antrag über-
nommen werden.

(4) Die Leitung der schriftlichen Prüfung obliegt dem Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses.

(5) Über die schriftliche Prüfung ist eine Niederschrift zu ferti-
gen, die vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und den Auf-
sichtführenden zu unterschreiben ist. In dem Protokoll sind insbe-
sondere die Prüfungszeit, die Namen der Aufsichtführenden und
besondere Vorkommnisse, wie Täuschungshandlungen, festzu-
halten.

(6) Die Mitglieder der jeweiligen Prüfungskommission sind
Bewerter der schriftlichen Prüfungsarbeiten. Sie korrigieren die
Leistungen der Prüfungsaufgaben und bewerten sie unabhängig
voneinander mit ganzen Noten gemäß § 14. Weichen die Bewer-
tungen der beiden Korrektoren um mehr als eine ganze Note von-
einander ab und können sie sich nicht einigen, hat der Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses die endgültige Note für die schriftli-
che Prüfung festzusetzen; dabei gelten die Bewertungen der bei-
den Korrektoren als Grenzwerte, die nicht über- und unterschrit-
ten werden dürfen.

(7) Die schriftliche Prüfung wird an zwei aufeinander folgenden
Tagen absolviert.

§ 12
Mündliche Prüfung

(1) Prüfungsteilnehmer, bei denen bereits aufgrund des Ergebnis-
ses der schriftlichen Prüfung feststeht, dass sie die Prüfung nicht
bestehen können, werden nicht zur mündlichen Prüfung zugelas-
sen. Die Prüfung gilt in diesem Fall als nicht bestanden. Die
Nichtzulassung ist dem Prüfungsteilnehmer unter Angabe der
Gründe schriftlich mitzuteilen. Die Entscheidung trifft der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses.

(2) Die mündliche Prüfung für Übersetzer umfasst:

1. Gespräch in der Fremdsprache und in deutscher Sprache über
Landeskunde sowie insbesondere über politische, wirtschaft-
liche und kulturelle Gegenwartsfragen des Sprachraums
sowohl der Fremdsprache als auch der deutschen Sprache,
Prüfungsdauer: etwa 30 Minuten;

2. Stegreifübersetzung aus der Fremdsprache in die deutsche
Sprache und umgekehrt, nach schriftlichem Text, wobei einer
der beiden Texte dem gewählten Fachgebiet entnommen sein
muss,
Prüfungsdauer: jeweils etwa 15 Minuten;

3. Gespräch in der Fremdsprache und in Deutsch auf der Grund-
lage der nach Nummer 2 übersetzten Texte, das geeignet ist,
den Nachweis der fachkundlichen und fachsprachlichen
Kenntnisse sowie der Vertrautheit mit fachlichen, sprachli-
chen und fachsprachlichen Hilfsmitteln zu erbringen, 
Prüfungsdauer: jeweils etwa 15 Minuten.

(3) Die mündliche Prüfung für Dolmetscher sowie für Übersetzer
und Dolmetscher umfasst:

1. Gespräch entsprechend Absatz 2 Nr. 1,
Prüfungsdauer: etwa 30 Minuten;

2. Gespräch in beiden Sprachen über verschiedene Themen des
gewählten Fachgebietes, wobei auch die Vertrautheit mit
sprachlich und fachlich relevanten Hilfsmitteln nachzuweisen
ist, 
Prüfungsdauer: etwa 15 Minuten;

3. anspruchsvolles Verhandlungsdolmetschen unter Berücksich-
tigung des gewählten Fachgebietes, 
Prüfungsdauer: etwa 15 Minuten;

4. Dolmetschen eines Vortrages von etwa fünf Minuten Dauer
aus der Fremdsprache in die deutsche Sprache, 
Prüfungsdauer: etwa zehn Minuten;

5. Dolmetschen eines Vortrages von etwa fünf Minuten Dauer
aus der deutschen Sprache in die Fremdsprache, 
Prüfungsdauer: etwa zehn Minuten;

6. bei der Prüfung für Übersetzer und Dolmetscher außerdem die
Stegreifübersetzung nach Absatz 2 Nr. 2.

(4) Einer der Vorträge nach Absatz 3 Nr. 4 und 5 muss dem
gewählten Fachgebiet entnommen sein. Nach Wahl des Prüfungs-
teilnehmers ist einer der Vorträge nach Absatz 3 Nr. 4 und 5
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simultan zu dolmetschen. Beim konsekutiven Dolmetschen kön-
nen Notizen gemacht werden.

(5) Die mündliche Prüfung nach Absatz 2 wird abgebrochen,
wenn in einem Prüfungsteil ein schlechteres Ergebnis als „man-
gelhaft“ erzielt wird. Sie wird auch abgebrochen, wenn in mehr
als einem Prüfungsteil ein schlechteres Ergebnis als „ausrei-
chend“ erzielt wird, da in diesem Fall ein Bestehen der Überset-
zerprüfung nicht möglich ist.

(6) Die mündliche Prüfung nach Absatz 3 wird abgebrochen,
wenn in einem Prüfungsteil ein schlechteres Ergebnis als „ausrei-
chend“ erzielt wird, da in diesem Fall ein Bestehen der Dolmet-
scherprüfung nicht möglich ist. 

(7) Über den Verlauf der mündlichen Prüfung ist eine Nieder-
schrift zu führen, die insbesondere Angaben zu den Aufgaben, zur
Art und Weise der Umsetzung, zum zeitlichen Ablauf und das
Ergebnis enthält. Die Niederschrift ist von einem Mitglied der
Prüfungskommission zeitgleich mit der Prüfung zu führen.

§ 13
Nachteilsausgleich

(1) Im Prüfungsverfahren sind die besonderen Belange behinder-
ter Teilnehmer zu berücksichtigen. Über einen Nachteilsausgleich
entscheidet der Leiter des Prüfungsamtes.

(2) Der Bewerber hat das Prüfungsamt bereits bei Beantragung
der Prüfungszulassung auf seine Behinderung hinzuweisen, wenn
diese im Prüfungsverfahren berücksichtigt werden soll.

(3) Bei Zulassung zur Prüfung legt das Prüfungsamt geeignete
Maßnahmen hinsichtlich Organisation und Gestaltung der Prü-
fung fest, die die besonderen Belange des Teilnehmers berück-
sichtigen, ohne die Prüfungsanforderungen qualitativ zu verän-
dern.

§ 14
Leistungsbeurteilung

(1) Die Leistungsbeurteilung in allen Prüfungsteilen orientiert
sich an den allgemeinen und besonderen Prüfungsanforderungen.
Der Bewertung ist die folgende Notenskala zu Grunde zu legen:

1. sehr gut (1) = eine Leistung, die den Anforderungen
in besonderem Maße entspricht;

2. gut (2) = eine Leistung, die den Anforderungen
voll entspricht;

3. befriedigend (3) = eine Leistung, die im Allgemeinen den
Anforderungen entspricht;

4. ausreichend (4) = eine Leistung, die zwar Mängel auf-
weist, aber im Ganzen den Anforderun-
gen noch entspricht;

5. mangelhaft (5) = eine Leistung, die den Anforderungen
nicht entspricht, jedoch erkennen lässt,
dass die notwendigen Grundkenntnisse
vorhanden sind und die Mängel in
absehbarer Zeit behoben werden kön-
nen,

6. ungenügend (6) = eine Leistung, die den Anforderungen
nicht entspricht und selbst die Grund-
kenntnisse so lückenhaft sind, dass die
Mängel in absehbarer Zeit nicht beho-
ben werden können.

(2) Es werden nur ganze Noten vergeben.

§ 15
Feststellung des Prüfungsergebnisses

(1) Aufgrund aller Teilnoten der mündlichen und schriftlichen
Prüfung stellt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses fest, ob
ein Teilnehmer die Prüfung bestanden hat oder nicht.

(2) Die Übersetzerprüfung ist bestanden, wenn in keinem Prü-
fungsteil die Note „ungenügend“ und in nicht mehr als einem Prü-
fungsteil die Note „mangelhaft“ erteilt wurde.

(3) Die Dolmetscherprüfung ist bestanden, wenn in keinem
Prüfungsteil die Note „ungenügend“ und in nicht mehr als einem
Prüfungsteil die Note „mangelhaft“ erteilt wurde, wobei in den
Prüfungsteilen nach § 12 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 mindestens die Note
„ausreichend“ erzielt werden muss.

(4) Teilprüfungen sind bestanden, wenn in jedem Prüfungsteil
mindestens die Note „ausreichend“ erzielt wurde.

(5) Bei bestandener Prüfung nach den Absätzen 2 und 3 werden
ermittelt:

1. das Ergebnis der schriftlichen Prüfung,

2. das Ergebnis der mündlichen Prüfung,
jeweils als Durchschnittsnote aller Teilnoten, wobei ein Aus-
weis des Ergebnisses mit zwei Dezimalstellen ohne Rundung
erfolgt;

3. die Gesamtnote als Durchschnittsnote der unter den Num-
mern 1 und 2  ermittelten Ergebnisse. Sie wird mit einer Dezi-
malstelle ohne Rundung gebildet und bildet die Grundlage für
die Festlegung des Gesamtprädikates nach Nummer 4;

4. das Gesamtprädikat der Prüfung in verbaler Form, das wie
folgt bezeichnet wird:
Bei einer Gesamtnote von

1,0 bis 1,4 mit Auszeichnung bestanden,
1,5 bis 2,4 gut bestanden,
2,5 bis 3,4 befriedigend bestanden,
3,5 bis 4,1 bestanden.

(6) Über die Feststellung des Prüfungsergebnisses sind gemäß Ab-
satz 1 bis 5 vom Prüfungsausschuss Niederschriften anzufertigen.

(7) Mit dem Bestehen der Prüfung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 hat
der Bewerber seine fachliche Eignung zur schriftlichen (Überset-
zer) oder mündlichen und schriftlichen (Dolmetscher) Sprachü-
bertragung nachgewiesen und erhält ein vom Leiter des Prüfungs-
amtes unterzeichnetes Zeugnis (Anlagen 1 bis 1c) sowie eine Auf-
stellung aller Teilnoten der schriftlichen und mündlichen Prüfung. 
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(8) Über eine nicht bestandene Prüfung wird auf Antrag eine vom
Leiter des Prüfungsamtes unterzeichnete Bescheinigung ausge-
stellt (Anlagen 2 und 2a). Diesen wird ebenfalls eine Aufstellung
aller Teilnoten der abgelegten Prüfungsteile beigefügt.

(9) Der Prüfling kann innerhalb eines Jahres nach Mitteilung des
Gesamtergebnisses der Prüfung seine Prüfungsakte persönlich
einsehen.

§ 16
Nichtteilnahme, Rücktritt

(1) Nimmt ein Bewerber ohne wichtigen Grund an einem der Prü-
fungsteile ganz oder teilweise nicht teil, gilt die Prüfung als nicht
bestanden. Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes entschei-
det der Leiter des Prüfungsamtes.

(2) Als wichtiger Grund gilt insbesondere Krankheit. Es ist eine
ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Sofern der dringende Ver-
dacht des Missbrauches besteht, kann ein amtsärztliches Zeugnis
als Nachweis verlangt werden. Hat sich ein Teilnehmer in Kennt-
nis einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder eines anderen
die Prüfungsleistung beeinträchtigenden Grundes der Prüfung
unterzogen, kann dies nachträglich nicht mehr geltend gemacht
werden. 

(3) Soweit ein wichtiger Grund für die Nichtteilnahme vorliegt,
gilt die Prüfung als nicht unternommen. Das Prüfungsamt legt
fest, wann der Bewerber die Prüfung oder die noch nicht abgeleg-
ten Teile der Prüfung nachzuholen hat; hierzu kann auch ein
besonderer Termin anberaumt werden.

(4) Die Bewerber sind vor Beginn der schriftlichen Prüfung auf
diese Bestimmungen hinzuweisen.

§ 17
Täuschungshandlungen, Ordnungsverstöße

(1) Unternimmt es ein Teilnehmer, das Prüfungsergebnis durch
das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel, durch die Hilfe
eines Dritten oder die Hilfe für einen Dritten zu beeinflussen, so
liegt eine Täuschungshandlung vor.

(2) Begeht ein Teilnehmer eine Täuschungshandlung oder ruft er
einen begründeten Verdacht hervor, so ist der Sachverhalt vom
Aufsichtführenden festzustellen und zu protokollieren. Der Teil-
nehmer setzt die Prüfung bis zur Entscheidung über die Täu-
schungshandlung fort.

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird der Teilnehmer von
der weiteren Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen. Die Prü-
fung gilt in diesem Fall als nicht bestanden. Die Entscheidung
trifft bei der schriftlichen Prüfung der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses, bei der mündlichen Prüfung der Vorsitzende der Prü-
fungskommission. Die endgültige Entscheidung trifft der Leiter
des Prüfungsamtes. Der Teilnehmer ist vorher zu hören.

(4) Stellt sich eine Täuschungshandlung erst nach Aushändigung
des Zeugnisses heraus, kann das Prüfungsamt das Zeugnis einzie-
hen und das Nichtbestehen der Prüfung feststellen, sofern seit der

Ausstellung des Zeugnisses nicht mehr als zwei Jahre vergangen
sind.

(5) Behindert ein Teilnehmer durch sein Verhalten die Prüfung so,
dass es nicht möglich ist, seine Prüfung oder die Prüfung anderer
Teilnehmer ordnungsgemäß durchzuführen, wird er von der Prü-
fung ausgeschlossen. Die Prüfung gilt dann ebenfalls als nicht
bestanden.

(6) Die Bewerber sind vor Beginn der Prüfung auf diese Bestim-
mungen hinzuweisen.

§ 18
Wiederholung der Prüfung

(1) Wird das Nichtbestehen der Prüfung gemäß § 15 festgestellt,
so kann die nichtbestandene Prüfung in derselben Sprache und
demselben Fachgebiet einmal wiederholt werden. Der Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses erteilt über das Nichtbestehen schrift-
lichen Bescheid. 

(2) Die Prüfung kann nur im Ganzen, in der Regel nach einem Jahr
wiederholt werden. Für Teilprüfungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 und
4 gilt diese Regelung entsprechend.

(3) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung in einer Sprache und
einem Fachgebiet zweimal nicht bestanden haben und die Prüfung
in derselben Sprache in einem anderen Fachgebiet einmal nicht
bestehen, können die Prüfung in derselben Sprache nur nach § 5
Abs. 3 wiederholen.

§ 19
Feststellung der Gleichwertigkeit

(1) Auf Antrag stellt das Prüfungsamt die Gleichwertigkeit von
Prüfungen als Dolmetscher oder Übersetzer zur Sprachübertra-
gung für gerichtliche und behördliche Zwecke aus einem anderen
Land der Bundesrepublik Deutschland oder einem Mitgliedsstaat
der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum fest, wenn die Prü-
fungen den nach dieser Verordnung abzulegenden Prüfungen
gleichwertig sind. 

(2) Wird die Gleichwertigkeit festgestellt, so stellt das Prüfungs-
amt eine entsprechende Bescheinigung aus.

(3) Ist der von einem Antragsteller vorgelegte Befähigungsnach-
weis nur zum Teil der Prüfung gemäß des in Absatz 1 genannten
Verfahrens gleichwertig, so ist dem Antragsteller im Rahmen der
Möglichkeiten des Prüfungsamtes Gelegenheit zu geben, die zur
Feststellung der Gleichwertigkeit fehlenden Prüfungsteile gemäß
den §§ 11 und 12 als Teilprüfung abzulegen. Einzelheiten regelt
das Prüfungsamt.

§ 20
Gebärdensprachdolmetscher

Die Prüfungen, die vor den Staatlichen Prüfungsämtern für Gebär-
densprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmetscher in
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Darmstadt (Hessen) oder Nürnberg (Bayern) abgelegt worden sind,
werden als Nachweis der fachlichen Eignung für Dolmetscher der
Gebärdensprache mit und ohne Ausbildungsabschluss bestimmt
(§ 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Dolmetschergesetzes).

§ 21
Gebühren

(1) Für das Verfahren werden Gebühren erhoben, die im Fall der
Wiederholung der Prüfung erneut zu entrichten sind. Sie werden
mit der Entscheidung über die Zulassung zur Prüfung (§ 7) oder
über die Feststellung der Gleichwertigkeit (§ 19 Abs. 1 und 3
Satz 1) fällig.

(2) Die Gebühren betragen

a) Übersetzerprüfung 400 Euro,

b) Dolmetscherprüfung 292 Euro,

c) Übersetzer- und Dolmetscherprüfung 490 Euro.

Nimmt ein Bewerber ohne wichtigen Grund an einem der Prüfung-
steile ganz oder teilweise nicht teil, führt dies nicht (auch nicht
anteilig) zu einer Erstattung von Gebühren. Liegt ein wichtiger
Grund vor und ein neuer Prüfungstermin wird nicht in Anspruch
genommen, so ermäßigt sich die Gebühr auf ein Viertel.

(3) Die Gebühr für die Feststellung der Gleichwertigkeit für Dol-
metscher und Übersetzer beträgt 82 Euro.

Hat der Antragsteller nach § 19 Abs. 3 ergänzende Teilprüfungen
abzulegen, kann die dafür nach Absatz 2 Satz 1 gesondert zu ent-

richtende Gebühr nach Ermessen des Prüfungsamtes entspre-
chend ihrem Umfang gemindert werden. Absatz 2 Satz 2 ist ent-
sprechend anzuwenden.

(4) Im Fall der Nichtzulassung zur Prüfung beträgt die Gebühr 40
Euro.

§ 22
Übergangsregelung

Prüfungen, die gemäß Dolmetschereignungsfeststellungsverord-
nung vom 30. Januar 1996 (GVOBl. M-V S. 134) begonnen wur-
den und zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Verordnung
noch nicht abgeschlossen sind, werden nach den Bestimmungen
der Verordnung vom 30. Januar 1996 zu Ende geführt.

§ 23
Anlagen

Die Anlagen 1 bis 2a sind Bestandteil der Verordnung.

§ 24
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Dolmetschereignungsfeststellungsver-
ordnung vom 30. Januar 1996 (GVOBl. M-V S. 134) außer
Kraft.
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Schwerin, den 15. Juni 2006

Der Minister für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur

Prof. Dr. Dr. med. Hans-Robert Metelmann
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Artikel 1

Die Lehrerprüfungsverordnung 2000 vom 7. August 2000
(GVOBl. M-V S. 393), geändert durch die Verordnung vom 15. Au-
gust 2005 (GVOBl. M-V S. 444), wird wie folgt geändert:

1. § 22 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„Auf Antrag des Bewerbers kann das Landesinstitut für Schu-
le und Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern, das die Auf-
gaben eines Lehrerprüfungsamtes wahrnimmt, von der Pflicht
zum Nachweis eines mindestens dreimonatigen ausbildungs-
relevanten Aufenthalts im dänisch-, französisch-, englisch-,
russisch-, italienisch-, polnisch-, schwedisch-, spanisch- oder
norwegischsprachigen Ausland befreien.“

2. Der Anhang Teil B wird wie folgt geändert:

a) In Kapitel B 5.1 und B 5.2 Abschnitt I wird jeweils die
Nummer 5 aufgehoben.

b) In Kapitel B 8.1, B 10, B 11, B 14.1, B 15, B 21.1, B 24.1a,
B 24.1b und B 26.1 wird jeweils in Abschnitt I jeweils die
Nummer 3 aufgehoben.

c) In Kapitel B 9.1, Abschnitt I wird die Nummer 4 aufgeho-
ben.

d) In Kapitel B 17.1 Abschnitt I wird der letzte Absatz aufge-
hoben.

e) In Kapitel B 18.1 Abschnitt I wird die Nummer 6 aufgeho-
ben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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Zweite Verordnung zur Änderung der Lehrerprüfungsverordnung 2000*1

Vom 21. Juni 2006

Aufgrund des § 21 Abs. 2 Satz 4 des Ersten Schulreformgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 26. April 1991 (GVOBl. M-V
S. 123)2 in Verbindung mit § 144 Abs. 2 des Schulgesetzes vom 15. Mai 1996 (GVOBl. M-V S. 205)3, das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 6. Oktober 2005 (GVOBl. M-V S. 510)4 geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur:

Schwerin, den 21. Juni 2006

Der Minister 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Prof. Dr. Dr. med. Hans-Robert Metelmann

Mittl.bl. BM M-V 2006 S. 545

* GVOBl. M-V S. 509
1 Ändert VO vom 7. August 2000; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 223 - 1 - 28
2 Mittl.bl. KM M-V S. 3
3 Mittl.bl. KM M-V S. 158
4 Mittl.bl. BM M-V S. 1279



Artikel 1

Die Gemeinsame Prüfungsordnung für die Diplomstudiengänge
an der Fachhochschule Stralsund vom 7. Juli 19983, zuletzt geän-
dert durch die Fünfte Satzung zur Änderung der Gemeinsamen
Prüfungsordnung für die Diplomstudiengänge an der Fachhoch-
schule Stralsund vom 11. November 20054, wird wie folgt geän-
dert:

1. § 42 des Studiengangspezifischen Teiles für den Ergänzungs-
studiengang Wirtschaftsingenieurwesen wird wie folgt neu
gefasst: 

„Aufgrund der erfolgreichen Diplomprüfung im Ergänzungs-
studium Wirtschaftsingenieurwesen wird Absolventen, die
das erste Studium mit dem akademischen Diplomgrad in
einem technischen Diplomstudiengang oder mit einem Bache-
lorgrad in einem mindestens siebensemestrigen technischen
Bachelor-Studium abgeschlossen haben, der akademische
Grad „Diplom-Wirtschaftsingenieur (Fachhochschule)“ oder
„Diplom-Wirtschaftsingenieurin (Fachhochschule)“, abgekürzt
„Diplom-Wirtschaftsing. (FH)“ verliehen. Der Diplomgrad
kann auch in der Form „Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH)“/
„Diplom-Wirtschaftsingenieurin (FH)“ geführt werden. 

Absolventen mit einem vorausgegangenen sechssemestrigen
technischen Bachelor-Studium kann nach erfolgreicher
Diplomprüfung der Diplomgrad nur verliehen werden, wenn
diese eine zwanzigwöchige Praxisphase vor Aufnahme des
Studiums im Ergänzungsstudiengang Wirtschaftsingenieur-
wesen nachgewiesen haben.“

Artikel 2

(1) Die vorstehenden Änderungen gelten erstmals für die Kandi-
daten, die ab dem Wintersemester 2006/2007 immatrikuliert wur-
den. 

(2) Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Sena-
tes der Fachhochschule Stralsund vom 25. April 2006 sowie der
Genehmigung durch den Rektor der Fachhochschule vom 15. Mai
2006 sowie nach Durchführung des Anzeigeverfahrens gemäß 
§ 13 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes (Schreiben des Minis-
teriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern vom 7. Juli 2006. 
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Sechste Satzung zur Änderung der 
Gemeinsamen Prüfungsordnung für die Diplomstudiengänge 

an der Fachhochschule Stralsund

Vom 15. Mai 2006

Auf Grund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 2. Februar 2006
(GVOBl. M-V S. 30)2, hat die Fachhochschule Stralsund die folgende Änderungssatzung erlassen:

Stralsund, den 15. Mai 2006

Der Rektor
der Fachhochschule Stralsund,
University of Applied Sciences,

Professor Dr. Josef Meyer-Fujara

Mittl.bl. BM M-V 2006 S. 546

1 Mitt.bl. BM M-V S. 511
2 Mitt.bl. BM M-V S. 211
3 Mitt.bl. BM M-V S. 302
4 Mitt.bl. BM M-V 2006 S. 39



Artikel 1

Die Gemeinsame Prüfungsordnung für die Bachelor-Studiengän-
ge Elektrotechnik, Informatik, Medizininformatik und Biomedi-
zintechnik an der Fachhochschule Stralsund vom 7. Oktober
20043 wird wie folgt geändert:

1. In § 2 wird folgender Absatz 6 eingefügt:

„In Ausnahmefällen können Lehrveranstaltungen ab dem drit-
ten Fachsemester in englischer Sprache durchgeführt werden.
Dies ist vorab durch den Fachbereichsrat zu beschließen. Der
Antrag ist durch die/den Lehrverantwortliche/n an die/den
Studiendekan/in zu stellen. Die Studierenden sind davon
rechtzeitig in Kenntnis zu setzen.“

2. In § 3 wird folgender Absatz 5 eingefügt:

„Die Prüfungssprache muss mit der Lehrsprache übereinstim-
men.“

3. Der Studiengangspezifische Teil für den Bachelor-Studien-
gang Elektrotechnik (ETB) wird in § 32 wie folgt geändert:

Im Pflichtmodul Technisches Englisch wird das „7. Semester“
durch das „2. Semester“ ersetzt. 

4. § 31 Abs. 2 des Studiengangspezifischen Teiles für den Bache-
lor-Studiengang Informatik (INFB) wird um folgenden Satz
erweitert: 

„Auf § 15 der Studienordnung wird hingewiesen.“

5. § 31 Abs. 2 des Studiengangspezifischen Teiles für den Bache-
lor-Studiengang Medizininformatik und Biomedizintechnik
(INFB) wird um folgenden Satz erweitert: 

„Auf § 15 der Studienordnung wird hingewiesen.“

6. Die Anlagen 1, 2 und 3 werden wie folgt neu gefasst: 
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Satzung zur Änderung der Gemeinsamen Prüfungsordnung 
für die Bachelor-Studiengänge Elektrotechnik, Informatik, Medizininformatik 

und Biomedizintechnik an der Fachhochschule Stralsund

Vom 20. Juli 2005

Aufgrund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Landeshochschulgesetz –- LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juni 2003
(GVOBl. M-V S. 331)2, erlässt die Fachhochschule Stralsund die folgende Änderungssatzung:

1 Mittl.bl. BM M-V S. 511 
2 Mittl.bl. BM M-V S. 181
3 Mittl.bl. BM M-V S. 179
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Artikel 2

(1) Diese Änderungssatzung gilt erstmalig für die Studierenden,
die im Wintersemester 2005/2006 in den in der Prüfungsordnung
genannten Studiengängen immatrikuliert werden. 

(2) Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senates der Fachhoch-
schule Stralsund vom 21. Juni 2005 und der Genehmigung des Rek-
tors vom 20. Juli 2005 sowie nach Durchführung des Anzeigever-
fahrens gemäß § 13 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes (Schreiben
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes
Mecklenburg-Vorpommern vom 7. Juli 2006). 

Stralsund, den 20. Juli 2005

Der Rektor 
der Fachhochschule Stralsund,
University of Applied Sciences,
Prof. Dr. Josef Meyer-Fujara
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Artikel 1

Die Gemeinsame Prüfungsordnung für die Master-Studiengänge
Elektrotechnik, Informatik, Medizininformatik an der Fachhoch-
schule Stralsund vom 7. Oktober 20043 wird wie folgt geändert:

1. In § 2 wird folgender Absatz 5 eingefügt:

„Lehrveranstaltungen können in englischer Sprache durchge-
führt werden. Dies ist vorab durch den Fachbereichsrat zu
beschließen. Der Antrag ist durch die/den Lehrverantwortli-
che/n an die/den Studiendekan/in zu stellen. Die Studierenden
sind davon rechtzeitig in Kenntnis zu setzen.“

2. In § 3 wird folgender Absatz 5 eingefügt:

„Die Prüfungssprache muss mit der Lehrsprache übereinstim-
men.“

3. Der Studiengangspezifische Teil für den Master-Studiengang
Elektrotechnik (ETB) wird in § 33 Abs. 1 wie folgt geändert:

In der Tabelle werden in Spalte 1 die Wörter „Plasma- und
Festkörperphysik“ gestrichen und durch das Wort „Physik“
ersetzt. 

4. In § 31 Abs. 2 des Studiengangspezifischen Teiles für den
Master-Studiengang Informatik (INFM) wird folgender Satz
am Ende eingefügt:

„Auf § 10 der Studienordnung wird verwiesen.“

5. In § 32 Abs. 1 des Studiengangspezifischen Teiles für den
Master-Studiengang Informatik (INFM) werden in folgenden
Tabellen bei den Pflicht- und Wahlmodulen in Spalte 3 Art
und Umfang gestrichen und wie folgt ersetzt:
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Satzung zur Änderung der Gemeinsamen Prüfungsordnung 
für die Master-Studiengänge Elektrotechnik, Informatik, Medizininformatik 

an der Fachhochschule Stralsund

Vom 20. Juli 2005

Aufgrund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juni 2003
(GVOBl. M-V S. 331)2, erlässt die Fachhochschule Stralsund die folgende Änderungssatzung:

1 Mittl.bl. BM M-V S. 511 
2 Mittl.bl. BM M-V S. 181
3 Mittl.bl. BM M-V S. 234

Nr. Kurs Art und Anteil ECTS-
Umfang MP % Punkte

INFM6000 Numerische Mathematik M 45 50 3,0

INFM6010 Statistik 50 3,0

Pflichtmodul Mathematik – 2. Semester; 6,0 ECTS-Punkte

Nr. Kurs Art und Anteil ECTS-
Umfang MP % Punkte

INFM5410 Graphentheorie M 45 50 3,0

INFM5420 Informationstheorie und Codierung 50 3,0

Pflichtmodul Grundlagen der Informatik – 2. Semester; 6,0 ECTS-Punkte

Nr. Kurs Art und Anteil ECTS-
Umfang MP % Punkte

INFM5300 Parallelverarbeitung K 2 50 3,0

INFM5200 Datenbanken und Informationssysteme 50 3,0

Pflichtmodul Soft- und Hardwaresysteme – 2. Semester; 6,0 ECTS-Punkte



Nr. 8/2006 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 573

Nr. Kurs Art und Anteil ECTS-
Umfang MP % Punkte

INFM5530 Simulation M 30 50 3,0

INFM5520 Software-Architektur 50 3,0

Pflichtmodul Systementwicklung – 2. Semester; 6,0 ECTS-Punkte

Nr. Kurs Art und Anteil ECTS-
Umfang MP % Punkte

INFM5800 Seminar Aktuelle Themen der Informatik EA 33 1/3 3,0

INFM5810 Projektarbeit 66 2/3 6,0

Pflichtmodul Seminar und Projektarbeit – 2. Semester; 9,0 ECTS-Punkte

Nr. Kurs Art und Anteil ECTS-
Umfang MP % Punkte

INFM5210 Kryptologie EA 50 3,0

INFM5230 Netzwerksicherheit 50 3,0

Wahlmodul Kryptologie und Netzwerksicherheit – 2. Semester; 6,0 ECTS-Punkte

Nr. Kurs Art und Anteil ECTS-
Umfang MP % Punkte

INFM5220 Netzwerkmanagement EA 50 3,0

INFM5240 Management komplexer Informationssysteme 50 3,0

Wahlmodul Systemmanagement – 2. Semester; 6,0 ECTS-Punkte

Nr. Kurs Art und Anteil ECTS-
Umfang MP % Punkte

INFM5900 System Modellierung EA 50 3,0

INFM5910 Design sicherer verteilter Systeme 50 3,0

Wahlmodul Software-Systemdesign – 2. Semester; 6,0 ECTS-Punkte

Nr. Kurs Art und Anteil ECTS-
Umfang MP % Punkte

INFM5110 Management K 3 33 1/3 3,0

INFM5120 Juristische Aspekte der Informatik 33 1/3 3,0

INFM5130 Seminar Betriebswirtschaftliche und 
Allgemeine Grundlagen 33 1/3 3,0

Pflichtmodul Betriebswirtschaftliche und Allgemeine Grundlagen; 2. Semester; 9,0 ECTS-Punkte



6. Der Studiengangspezifische Teil für den Master-Studiengang
Medizininformatik (MIM) wird wie folgt geändert:

a) In § 31 Abs. 2 wird folgender Satz am Ende eingefügt:

„Auf § 10 der Studienordnung wird verwiesen.“

b) In § 32 Abs. 1 werden in folgenden Tabellen bei den
Pflicht- und Wahlmodulen in Spalte 3 Art und Umfang
gestrichen und wie folgt ersetzt:
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Nr. Kurs Art und Anteil ECTS-
Umfang MP % Punkte

MIM6000 Numerische Mathematik M 45 50 3,0

MIM6010 Statstik 50 3,0

Pflichtmodul Mathematik – 2. Semester, 6,0 ECTS-Punkte

Nr. Kurs Art und Anteil ECTS-
Umfang MP % Punkte

MIM5330 Parallelverarbeitung K 2 50 3,0

MIM5300 Datenbanken und Informationssysteme 50 3,0

Pflichtmodul Soft- und Hardwaresysteme – 2. Semester, 6,0 ECTS-Punkte

Nr. Kurs Art und Anteil ECTS-
Umfang MP % Punkte

MIM5430 Simulation M 30 50 3,0

MIM5420 Software-Architektur 50 3,0

Pflichtmodul Systementwicklung – 2. Semester, 6,0 ECTS-Punkte

Nr. Kurs Art und Anteil ECTS-
Umfang MP % Punkte

MIM5000 Management K 3 33 1/3 3,0

MIM5010 Juristische Aspekte der Informatik 33 1/3 3,0

MIM5030 Seminar Betriebswirtschaftliche und 
Allgemeine Grundlagen 33 1/3 3,0

Pflichtmodul Betriebswirtschaftliche und Allgemeine Grundlagen – 2. Semester, 9,0 ECTS-Punkte

Nr. Kurs Art und Anteil ECTS-
Umfang MP % Punkte

MIM5200 Dokumentation und Auswertung klinischer Studien M 30 50 2,5

MIM5210 Organisation klinischer Studien 50 2,5

Pflichtmodul Grundlagen klinischer Studien – 2. Semester, 5,0 ECTS-Punkte



c) In § 32 Abs. 1 werden die Pflichtmodule „Projekt Electro-
nic Health Record“ und „Gesundheitslogistik“ wie folgt
neu gefasst:
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Nr. Kurs Art und Anteil ECTS-
Umfang MP % Punkte

MIM5310 Kryptologie EA 50 3,0

MIM5320 Netzwerksicherheit 50 3,0

Wahlmodul Kryptologie und Netzwerksicherheit – 2. Semester, 6,0 ECTS-Punkte

Nr. Kurs Art und Anteil ECTS-
Umfang MP % Punkte

MIM5800 Seminar Telematikdienste K 2 50 3,0

MIM5810 Telemedizinische Plattformen 50 3,0

Wahlmodul Gesundheitstelematik – 2. Semester, 6,0 ECTS-Punkte

Nr. Kurs Art und Anteil ECTS-
Umfang MP % Punkte

MIM5500 Projekt Electronic Health Record EA 100 6,0

Pflichtmodul Projekt Electronic Health Record – 2. Semester; 6,0 ECTS-Punkte

Nr. Kurs Art und Anteil ECTS-
Umfang MP % Punkte

MIM5600 Gesundheitskommunikation und -management M 30 100 4,0

Pflichtmodul Gesundheitslogistik – 2. Semester; 4,0 ECTS-Punkte

d) In § 33 Abs. 1 wird die Tabelle wie folgt neu gefasst: 

Modulprüfungen Gewichtung für die Gesamtnote 
der Modulprüfungen in %

Betriebswirtschaftliche und Allgemeine Grundlagen 15

Projekt Electronic Health Record 10

Gesundheitslogistik 7

Graphisch-interaktive Systeme 10

Grundlagen klinischer Studien 8

Mathematik 10

Soft- und Hardwaresysteme 10

Systementwicklung 10

Wahlmodul I 10

Wahlmodul II 10

7. Die Anlagen 1, 2 und 3 werden wie folgt neu gefasst:
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Artikel 2

(1) Diese Änderungssatzung gilt erstmalig für die Studierenden,
die im Wintersemester 2005/2006 in den in der Prüfungsordnung
genannten Studiengängen immatrikuliert werden. 

(2) Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senates der Fachhoch-
schule Stralsund vom 21. Juni 2005 und der Genehmigung des Rek-
tors vom 20. Juli 2005 sowie nach Durchführung des Anzeigever-
fahrens gemäß § 13 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes ((Schrei-
ben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des
Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 7. Juli 2006). 

Stralsund, den 20. Juli 2005

Der Rektor
der Fachhochschule Stralsund,
University of Applied Sciences,

Professor Dr. Josef Meyer-Fujara
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Artikel 1

§ 1 Nr. 4 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung höherer Archiv-
dienst vom 12. März 1999 (GVOBl. M-V S. 244)2 wird wie folgt
neu gefasst: 

„4. angemessene Kenntnisse der lateinischen, der englischen und
der französischen oder einer anderen archivrelevanten Fremd-
sprache nachweist.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.
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Erste Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung höherer Archivdienst*1

Vom 1. Juni 2006

Aufgrund des § 18 Nr. 1 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Juli 1998 (GVOBl. M-V S. 708,
910), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Dezember 2005 (GVOBl. M-V S. 612) geändert worden ist, verordnet das Minis-
terium für Bildung, Wissenschaft und Kultur im Einvernehmen mit dem Innenministerium:

Schwerin, den 1. Juni 2006

Der Minister für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur

Prof. Dr. Dr. med. Hans-Robert Metelmann
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* Ändert VO vom 12. März 1999; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2030 - 4 - 36
1 GVOBl. M-V S. 472
2 Mittl.bl. BM M-V S. 300

II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibung

Die Stellenausschreibungen richten sich sowohl an weibliche als
auch an männliche Bewerber mit mehrjähriger Berufserfahrung
und unbefristetem Arbeitsverhältnis beim Land Mecklenburg-
Vorpommern.

Ziel der Landesregierung ist es, den Anteil der Frauen in herausge-
hobenen Positionen in der Landesverwaltung zu erhöhen. Frauen
werden daher nachdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Befähigung
bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen für die Stellenausschreibungen Nummer 1, 2 und 4
sind an das Staatliche Schulamt Neubrandenburg, Neustrelitzer
Str. 120, 17033 Neubrandenburg, für die Stellenausschreibung
Nummer 3 an das Staatliche Schulamt Schwerin, Zum Bahnhof 14,
19053 Schwerin zu richten. Sofern Bewerbungen um mehr als

eine ausgeschriebene Stelle erfolgen, sind für jede Stelle geson-
derte Bewerbungsunterlagen vorzulegen. Dabei ist mitzuteilen,
welcher Bewerbung Priorität eingeräumt wird.

Bewerbungsschreiben sind mit tabellarischem Lebenslauf, Licht-
bild und beglaubigter Lehrbefähigung (einschließlich der Fächer
und Ergebnisse der Ersten und Zweiten Staatsprüfung) zweifach
einzureichen (eine Ausführung verbleibt im zuständigen Schulamt).

Der tabellarische Lebenslauf muss Name, Geburtsdatum, Fami-
lienstand, derzeitige Schule, gegebenenfalls Amtsbezeichnung
und derzeitige Funktion sowie Angaben zum beruflichen Werde-
gang enthalten.
Die Bewerberinnen und Bewerber werden darauf hingewiesen,
dass diese Angaben auch an die Schule, an der die Stelle besetzt
werden soll, weitergegeben werden.



Bewerbungen müssen spätestens einen Monat nach dem Tage der
Ausschreibung beim Leiter der Schule/Einrichtung, an der die
Lehrkraft beschäftigt ist, abgegeben werden. Als Tag der Aus-
schreibung gilt das auf dem Titelblatt des Mitteilungsblattes ver-
merkte Ausgabedatum.
Es werden nur Bewerbungen mit vollständigen, den Anforderun-
gen entsprechenden Bewerbungsunterlagen berücksichtigt. Kos-
ten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden
nicht erstattet.

Nachstehend werden für das Land Mecklenburg-Vorpommern
freie Funktionsstellen für Schulleiter bzw. stellvertretende Schul-
leiter an öffentlichen Schulen im Angestelltenverhältnis gemäß
BAT-O ausgeschrieben.

a) Name der Schule, Schulart, Ort
b) Landkreis/kreisfreie Stadt
c) Art der Stelle, Termin der Besetzung

(sofern kein Termin angegeben wird, ist die Stelle sofort zu
besetzen)

d) soweit erforderlich, zusätzliche Angaben über die Schule, die
Stelle, die gewünschte fachliche oder persönliche Eignung

e) bei Besetzung auf Zeit: Dauer, für die die Stelle zu besetzen
ist

Funktionsstellen – Gesamtschulen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern

1. a) KGS mit gymnasialer Oberstufe Altentreptow
b) Landkreis Demmin
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters
d) ca. 800 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

Legende:
*Bewerberinnen und Bewerber müssen über eine durch zwei
Staatsexamen oder eine im Wege der Bewährung erworbene
Lehrbefähigung für das Lehramt an Haupt- und Realschulen oder
an Realschulen oder an Gymnasien für zwei Fächer oder eine als
gleichwertig anerkannte Qualifikation verfügen. Bewerben kön-
nen sich nur Lehrerinnen und Lehrer (Funktionsstelleninhaber),
die mindestens in die Vergütungsgruppe Ia eingruppiert sind.

2. a) KGS mit gymnasialer Oberstufe Altentreptow
b) Landkreis Demmin

c) Stelle der Schulleiterin/des Schulleiters
d) ca. 800 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

Legende:
*Bewerberinnen und Bewerber müssen über eine durch zwei
Staatsexamen oder eine im Wege der Bewährung erworbene
Lehrbefähigung für das Lehramt an Gymnasien für zwei Fächer
bis zur Klasse 12 oder eine als gleichwertig anerkannte Qualifika-
tion verfügen. Bewerben können sich nur Lehrerinnen und Lehrer
(Funktionsstelleninhaber), die mindestens in die Vergütungsgrup-
pe Ia eingruppiert sind.

Funktionsstellen – Gymnasien des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern

3. a) Gymnasium Schönberg
b) Landkreis Nordwestmecklenburg
c) die Stelle der Schulleiterin/ des Schulleiters
d) ca. 590 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit

* siehe Legende

Legende:
*Bewerberinnen und Bewerber müssen über eine durch zwei
Staatsexamen oder eine im Wege der Bewährung erworbene
Lehrbefähigung für das Lehramt an Gymnasien für zwei Fächer
bis zur Klasse 12 oder eine als gleichwertig anerkannte Qualifika-
tion verfügen. Bewerben können sich nur Lehrerinnen und Lehrer
(Funktionsstelleninhaber), die mindestens in die Vergütungsgrup-
pe Ia eingruppiert sind.

Funktionsstellen – Berufliche Schulen des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern

4. a) Berufliche Schule des Landkreises Mecklenburg-Strelitz
b) Landkreis Mecklenburg-Strelitz
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters, 
01.09.2006

d) ca. 2400 Schülerinnen und Schüler
e) Lehramt für Berufliche Schulen oder Gymnasien
f) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
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Das Präventionsprojekt „Go Ahead. Es ist Dein Kopf.“ ist ein
bundesweiter Wettbewerb der ZNS-Hannelore Kohl Stiftung.
Schüler und Berufsschüler der Sekundarstufen I und II können
auch im 3. Ausschreibungsjahr ihren Beitrag zum Thema Helm
einreichen.

Entwickeln Sie zusammen mit Ihren Schülerinnen und Schülern
unter dem Motto:
„Schock Deine Freunde, trag einen Helm!“ einen TV-Spot oder
eine Fotostory. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit ihre Klasse
oder die Schülerzeitung zum Schreiben einer Kurzgeschichte oder
eines Songtextes zum Thema Helm & Sicherheit zu animieren.
Alle eingereichten Beiträge nehmen an einem deutschlandweiten
Wettbewerb teil. Eine namhafte Jury unter der Schirmherrschaft
von Frau Ute-Henriette Ohoven wählt die besten Umsetzungen
aus. Auf die Gewinner warten tolle Preise.

Das Projekt lässt sich in viele Fächer integrieren: z. B. Deutsch,
Literatur, Kunst, Sport, Informatik sowie in allen AGs und Unter-
richtseinheiten im Bereich Medienerziehung oder in Schülerzei-
tungsprojekten.

Alle nötigen Unterlagen, Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung
sowie Tipps und Tricks zum Filmemachen bekommen Sie von
uns im Internet oder als Schulpaket. Einfach per E-Mail anfordern
oder anrufen:

E-Mail: info@spotwettbewerb.de
Internet: http://www.spotwettbewerb.de
Tel: 0221 2582177

Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2006.
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Go Ahead. Es ist Dein Kopf.
Der ZNS-Spotwettbewerb zum Thema Prävention & Sicherheit

Stellenausschreibung des FWU

Das FWU – Medieninstitut der Länder – ist Deutschlands größter
Produzent von digitalen audiovisuellen und interaktiven Medien
für Schule und Bildung.
Um den wachsenden Anforderungen im Zuge der Evolution neuer
Produkte und Märkte gerecht zu bleiben, suchen wir zum frühest
möglichen Zeitpunkt eine/n

Abteilungsleiter/in Marketing und Vertrieb

Ihre Aufgaben:
– Entwicklung von Marketing-, Vertriebs- und Werbestrategien
– Durchführung von Direktmarketing-Aktionen (z.B. auf Tagun-

gen und Messen)
– PR-Maßnahmen und Werbung einschließlich Internet-Auftritt
– Kundenpflege und -akquise, Marktbeobachtung und Er-

schließung neuer Geschäftsfelder
– Kontaktpflege und -aufbau mit Koproduktions- und Vertriebs-

partnern bzw. Lizenzlieferanten
– Budgetsteuerung und Preismanagement 
– Personalführung und Mitarbeit bei der Unternehmensentwick-

lung

Ihr Profil:
– Abgeschlossenes BWL- bzw. Marketing-Studium mit ein-

schlägiger langjähriger Berufserfahrung oder ausgebildeter Pä-
dagoge mit nachgewiesenen Vertriebserfolgen

– Gute Kenntnis des Bildungs- bzw. Schulmarkts sowie der Me-
dienpädagogik

– Vertriebsorientiertes und ökonomisches Denken und Handeln 
– Sie sind kommunikativ und kreativ, haben hervorragende Prä-

sentationsfähigkeiten, zeigen Verhandlungsgeschick mit Kun-
den im öffentlichen und privaten Bereich und können Mitar-
beiter zielorientiert führen

Wir bieten:
– Arbeitsverhältnis in Anlehnung an den TVöD mit Entgeltgrup-

pe 15 und leistungsabhängigen Gehaltsbestandteilen, zunächst
befristet für 2 Jahre 

– Eine vielseitige, verantwortungsvolle und gestaltungsfähige
Aufgabe in einem zukunftsorientierten Umfeld

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre aus-
sagefähige Bewerbung bis zum 1. August 2006 an:

FWU Institut für Film und Bild 
in Wissenschaft und Unterricht gGmbH
z.Hd. Herrn Nill
Bavariafilmplatz 3, 82031 Grünwald b. München
Tel. 089 6497-341
E-mail: ruediger.nill@fwu.de, http://www.fwu.de
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Das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht
(FWU) ist das Schulmedien-Institut der Bundesländer. Hier wer-
den u.a. didaktische DVDs entwickelt, die besonders für Lehrer
nutzerfreundlich sind und den Unterricht vielfältig bereichern.
Weitere Informationen zu den didaktischen und lehrplanzentralen
Medien des FWU erhalten Sie unter http://www.fwu.de.

Haustiere (Bestellnummer 46 02323)

Tiere bereichern unser Leben. Aber wie gehen wir richtig mit
ihnen um? Was müssen wir tun, wenn sie krank werden?
Besonders unter Kindern ist der Wunsch nach einem Haustier
groß. Mit der Pflege sind sie dann allerdings oft überfordert und
die Eltern müssen die Aufgabe übernehmen. Kindern muss klar
gemacht werden, dass man mit dem Erwerb eines Haustieres auch
die Verantwortung für das Tier übernimmt. Darüber hinaus wer-
den auch die Kosten für die Haltung eines Haustieres, insbeson-
dere die Aufwendungen für den Tierarzt, häufig unterschätzt.
Traurige Realität ist aber auch, dass jedes Jahr, vor allem in der
Urlaubssaison, viele Haustiere einfach ausgesetzt werden. Die
didaktische FWU-DVD „Haustiere“ gibt unter anderem Tipps zur
artgerechten Haltung.
Darüber hinaus bietet die DVD vielfältiges Material für Grund-
schule und Sekundarstufe 1 zum Thema Hunde, Katzen, Nagetie-
re, Kaninchen und Vögel als Haustiere. In Filmen, Filmsequen-
zen, Bildern und Grafiken werden Körperbau und Verhalten
erläutert und verschiedene Rassen vorgestellt. Im ROM-Teil der
DVD stehen für den Einsatz in den verschiedenen Stufen Unter-
richtskonzepte, Arbeitsblätter und Texte zur Verfügung.
Bestellen Sie die DVD „Haustiere“ (46 02323), die für den Ein-
satz in allgemein bildenden Schulen (3. bis 6. Klasse) geeignet ist,
per E-Mail an: vertrieb@fwu.de zum Preis für Schulen Euro 50,-
statt Euro 125,- im Monat August!

Weitere Informationen zu den didaktischen und lehrplanzentralen
Medien des FWU erhalten Sie unter http://www.fwu.de. 
Tipp: In Ihrem Medienzentrum können Sie die Medien kostenlos
entleihen!
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FWU DVD für den Unterricht – DVD des Monats August 2006:
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